Obergericht des Kantons Zurich
II. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB200025-O/mc

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Wenker, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Haus
Stebler und Ersatzoberrichterin lic. iur. Tschudi sowie Gerichts-
schreiber MLaw Andres

Urteil vom 15. Dezember 2020

in Sachen

A.

Beschuldigte und Berufungsklagerin

amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin Dr. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

sowie

B.

Privatklager

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend Gefahrdung des Lebens etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Pfaffikon, 1. Abteilung, vom
20. November 2019 (DG190003)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft | vom 25. April 2019 ist diesem Urteil
beigeheftet (Urk. 18).

Urteil der Vorinstanz:

1.  Die Beschuldigte ist schuldig
- der Gefahrdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB;

- der einfachen Korperverletzung als heterosexueller Lebenspartner im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB;

— der mehrfachen No6tigung im Sinne von Art. 181 StGB;

— der mehrfachen — teilweise versuchten — Drohung gegen den hetero-
sexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB i.V.m.
Abs. 2 lit. b und teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,;

- der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB;

- der mehrfachen Tatlichkeiten am heterosexuellen Lebenspartner im
Sinne von Art. 126 Abs. 1i.V.m. Abs. 2 lit. ¢ StGB.

2. Die Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer
Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr.30.— und mit einer Busse von
Fr. 500.—.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf

3 Jahre festgesetzt. Die Geldstrafe und die Busse sind zu bezahlen.

4. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

5. Es wird festgestellt, dass die Beschuldigte gegenltber dem Privatklager aus

dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist.



10.

11.

Zur Feststellung eines allfalligen Schadenersatzanspruches wird der Privat-

klager auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
Das Genugtuungsbegehren des Privatklagers wird abgewiesen.

Die Gerichtsgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 4'000.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 2'100.— Gebuhr Vorverfahren;

Fr. 12'245.15 Kosten der amtlichen Verteidigung (inkl. Barauslagen und
Mwst.);

Er. 13'564.60 Kosten der unentgeltlichen Rechtsverbeistandung des

Privatklagers (inkl. Barauslagen und Mwst.).
Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens — ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen
Rechtsverbeistandung des Privatklagers — werden der Beschuldigten aufer-

legt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichts-
kasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO.

Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsverbeistandung des Privatklagers

werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

— die amtliche Verteidigung, im Doppel fir sich und zuhanden der Be-
schuldigten;

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich, im Doppel;

— die Vertretung des Privatklagers, im Doppel;

— die Bezirksgerichtskasse (nach Ablauf der 10-tdgigen Beschwerdefrist
betr. HOhe der Entschadigung der amtlichen Verteidigung bzw. der un-
entgeltlichen Rechtsverbeistandung)



und hernach als begrindetes Urteil an

— die amtliche Verteidigung, im Doppel fir sich und zuhanden der Be-
schuldigten;

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich, im Doppel;

— die Vertretung des Privatklagers, im Doppel;

sowie nach Eintritt der Rechtskraft an

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung der Beschuldigten:
(Urk. 81 S.1f)

"1. Es seien Dispositivziffern 1 bis 5 und 8 bis 9 des Urteils der Vorinstanz

vom 20.11.2019 aufzuheben und durch Folgende zu ersetzen:

2. Die Berufungsklagerin sei von samtlichen angeklagten Vorwurfen frei-

zusprechen.

3. Eventualiter, fur den Fall, dass die Berufungsklagerin fur einen oder
mehrere der angeklagten Vorwurfe schuldig gesprochen werden sollte,
sei sie unter Abanderung von Dispositivziffer 2 mit einer bedingten
Geldstrafe von hochstens 10 Tagessatzen [zu CHF 30.00] zu bestra-

fen.

4. Die Zivilforderungen des Privatklagers seien abzuweisen eventualiter

auf den Zivilweg zu verweisen.

5. Es seien die KESB-Akten des Bezirks Pfaffikon ZH betreffend die Kin-
der des Privatklagers, C. und D. , beizuziehen, sofern das

Gericht es in Betracht zieht, diese Kinder als Zeugen zu befragen.

6. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien auf die Gerichtskas-
se zu nehmen. Der Berufungsklagerin sei eine Entschadigung in Hohe
von CHF 500.00 zu gewahren.



7.  Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (Berufungsverfahren) zu

Lasten (zzgl. MwSt.) der Staatskasse."

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft || des Kantons Ziirich:

(Urk. 58, schriftlich, sinngemass)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Des Vertreters der Privatklagerschaft:
(Urk. 83 S. 2)

"Strafpunkt:

1.  Die Berufungsklagerin sei im Sinne der Vorinstanz schuldig zu spre-
chen.

Zivilpunkt:

2. Es seiin zivilrechtlicher Hinsicht eine grundsatzliche Schadenersatz-

pflicht anzuerkennen.

3. Die Kosten fur die unentgeltliche Vertretung des Privatklagers, zuzugl.
diejenigen fur die Hauptverhandlung vom 25.09.2020 sowie eine

Nachbesprechung, seien auf die Staatskasse zu nehmen."

Beweisantrage (sinngemass, vgl. Prot. Il S. 22 sowie Urk. 83 S. 7 Rz. 23):

- Beizug des psychiatrischen Gutachtens von Dr. E. betreffend die
Beschuldigte.
- Befragung der Tochter des Privatklagers, C. , sowie des Sohnes

des Privatklagers, D.



Erwaqungen:

l. Prozessgeschichte

1.  Die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich erhob am 25. April 2019 Ankla-
ge gegen die Beschuldigte wegen Gefahrdung des Lebens, Korperverletzung,
Tatlichkeiten, Drohungen und Nétigung (Urk. 18). Mit eingangs wiedergegebenem
Urteil vom 20. November 2019 sprach das Bezirksgericht Pfaffikon die Beschul-
digte in samtlichen Anklagepunkten schuldig und bestrafte sie mit einer bedingten
Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu

Fr. 30.—. Ferner erkannte es die Beschuldigte dem Grundsatz nach fur schaden-
ersatzpflichtig, verwies den Privatklager im Ubrigen aber auf den Zivilweg und
wies sein Genugtuungsbegehren ab (Urk. 51). Gegen dieses Urteil meldete die
Beschuldigte am 27. November 2019 fristgerecht Berufung an (Urk. 44). In ihrer
ebenfalls fristgerecht erfolgten Berufungserklarung vom 3. Februar 2020 bean-

tragte die Beschuldigte einen vollstandigen Freispruch (Urk. 53).

2.  Mit Prasidialverfugung vom 10. Februar 2020 wurde der Staatsanwaltschaft
sowie dem Privatklager Frist zur Anschlussberufung angesetzt (Urk. 56). Beide
Parteien erhoben weder Anschlussberufung noch gingen Antrage auf Nichteintre-

ten auf die Berufung der Staatsanwaltschaft ein (vgl. Urk. 58).

3. Am 25. September 2020 fand die Berufungsverhandlung mit Befragung der
Beschuldigten statt, anlasslich welcher die Beschuldigte und der Privatklager die
eingangs aufgefuhrten Antrage stellten (Prot. Il S. 6 ff.). Die Staatsanwaltschaft,
die sich von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung dispensieren liess, hat-
te bereits vorweg schriftlich die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils beantragt
(Urk. 58). Die geplante Einvernahme des Privatklagers konnte nicht stattfinden,
da dieser gesundheitliche Probleme geltend machte und kurzfristig ein arztliches
Zeugnis einreichen liess, wonach seine Vernehmungsfahigkeit fur den

25. September 2020 nicht gegeben sei (Urk. 78/1-2 und Urk. 79). Im Rahmen der
Fortsetzung der Berufungsverhandlung vom 11. Dezember 2020 wurde die Ein-



vernahme des Privatklagers nachgeholt (Prot. II S. 30 ff.). Das Verfahren erweist

sich als spruchreif.

Il. Sachverhalt

1.  Ausgangslage

1.1. Die Vorinstanz hat die der Beschuldigten in der Anklage vorgeworfenen
Sachverhalte vollumfanglich als erstellt erachtet und die Beschuldigte entspre-
chend schuldig gesprochen. Die Beschuldigte bestreitet nach wie vor, die ihr vor-
geworfenen Taten begangen zu haben. Entsprechend rugt sie mit ihrer Berufung
eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts bzw. eine Verletzung des Grund-
satzes in dubio pro reo durch die Vorinstanz und verlangt einen kompletten Frei-
spruch (Urk. 53 S. 3 f.; Prot. Il S. 6 f.). Das vorinstanzliche Urteil ist somit — abge-
sehen von der vorinstanzlichen Abweisung der Genugtuungsforderung des Pri-
vatklagers (Dispositivziffer 6) — vollumfanglich angefochten. Die Rechtskraft von

Ziffer 6 des vorinstanzlichen Urteils ist vorab mittels Beschluss festzustellen.

1.2. Wie die Vorinstanz in ihrem Urteil einleitend ausfuhrte, handelt es sich bei
der Beschuldigten um die Ex-Freundin des Privatklagers, wobei die beiden rund
ein Jahr zusammen waren und auch zusammen lebten. Aus dieser Beziehung
ging eine gemeinsame Tochter namens F.__ |, geb. ttmm.2017, hervor. So-
wohl der Privatklager als auch die Beschuldigte haben Uberdies Kinder aus frihe-
ren Beziehungen (Beschuldigte: ein Sohn im Alter von rund 5 Jahren im Tatzeit-
punkt; Privatklager: ein Sohn im Alter von 6 Jahren und eine Tochter im Alter von
11 Jahren im Tatzeitpunkt). Die Beschuldigte und der Privatklager wohnten von
ungefahr Oktober 2016 bis Oktober 2017 gemeinsam im Konkubinat an der
G._ -Strasse ...inH._____, wo sich auch die meisten der nachgenannten
Tatvorwirfe abgespielt haben sollen (vgl. Urk. 51 S. 6; Art. 82 Abs. 4 StPO). Bei
den vorliegend zur Beurteilung stehenden Tatvorwirfen handelt es sich allesamt

um Taten, die sich im Rahmen dieser Beziehung abgespielt haben sollen.

1.3. Gemass Aussagen des Privatklagers sollen zumindest bei der Mehrheit der

Taten auch seine beiden Kinder aus erster Ehe anwesend gewesen oder teilwei-



se gar in die Taten miteinbezogen worden sein (v.a. Anklagesachverhalte 2 und
6). Auf eine Einvernahme der Kinder, insbesondere der zum Tatzeitpunkt 11-
jahrigen Tochter des Privatklagers, C.__, wurde allerdings zu deren eigenem
Schutz zu Recht verzichtet und ihre Befragung wurde zunachst auch von keiner
Partei beantragt. Die damals fur die Kinder zustandige Person der KESB Bezirk
Pfaffikon stellte auf entsprechende Anfrage der Staatsanwaltschaft im Hinblick auf
eine allfallige Einvernahme des Therapeuten der Kinder in Aussicht, dass die
KESB einer Entbindung des Therapeuten von der arztlichen Schweigepflicht zum
Schutz der Kinder voraussichtlich nicht zustimmen wurde (Urk. 4/8). Aus einem
vom Privatklager anlasslich der Hauptverhandlung eingereichten Schreiben des
Zentrums fur Kinderpsychiatrie der Universitatsklinik Ztrich vom 21. Februar 2019
ergibt sich, dass C.__ an einer komplexen Traumafolgestérung leide, die sich
in einer komplexen Symptomatik von intensivem Wiedererleben traumatischer Er-
lebnisse mit Flashbacks, massiven Angsten, depressiven Symptomen, Vermei-
dungsverhalten, Schlafstérungen, Dissoziation, Selbstverletzung und Verkennung
der Realitat aussere. Die Ursachen dieser Stérung wurden unter anderem in
"chronischer Traumatisierung durch die existentiell bedrohlichen Erlebnisse im
Haushalt des Vaters mit seiner damaligen Partnerin” liegen (Urk. 34/6). Der Pri-
vatklager liess am 3. September 2020 durch seinen Vertreter die Befragung sei-
ner Tochter C.__ im Rahmen der Berufungsverhandlung beantragen

(Urk. 69). Nach Rucksprache mit der zustandigen Verantwortlichen von der KESB
Pfaffikon, welche ergab, dass C.___ seit kurzem in einer Einrichtung mit be-
treutem Wohnen lebt, eine neue Schule besucht und eine Befragung sie vermut-
lich aufwihlen wirde, wurde der Antrag zur Wahrung des Kindeswohls mit Prasi-
dialverfugung vom 8. September 2020 einstweilen abgewiesen (Urk. 71, 72). Im
Rahmen der Berufungsverhandlung erneuerte der Vertreter des Privatklagers den
Antrag auf Einvernahme der Kinder des Privatklagers,C.  undD._
(Urk. 83 S. 7; Prot. Il S. 25). Die in der Folge vorgenommenen Abklarungen via
die Beistandin der Tochter des Privatklagers ergaben, dass C.___ von ihrem
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen wolle (Urk. 87 ff.), was diese
dann auch in einer entsprechenden Erklarung gegeniber dem Obergericht erklar-

te (Urk. 92). Vor diesem Hintergrund wurde der Antrag des Privatklagers auf Ein-



vernahme der Tochter C.__ mit Beschluss vom 5. Oktober 2020 abgewiesen.
Ebenso wurde mit Blick auf das junge Alter des im Jahre 2011 geborenen Sohnes
des Privatklagers, D.__ |, zur Zeit der angeklagten Sachverhalte (Dezember
2016 bis Oktober 2017) auf dessen Einvernahme einstweilen verzichtet (Urk. 93).
Anlasslich der Fortsetzung der Berufungsverhandlung vom 11. Dezember 2020
zog der Privatklager den Antrag auf Befragung von D._ schliesslich zurtick
(Prot. Il S. 55).

1.4. Die Verteidigung reichte anlasslich der Berufungsverhandlung zahlreiche
Unterlagen betreffend den Privatklager ein, insbesondere die psychiatrischen
Gutachten tberB.__ vonDr.med. E.___ vom 29. Mai und 14. Oktober
2019 zur Frage der Erziehungs- und Betreuungsfahigkeit des Privatklagers (Urk.
82/1-18). Auf Antrag des Vertreters des Privatklagers wurde sodann mit besagtem
Beschluss vom 5. Oktober 2020 auch das von Dr. med. E._ Uber die Be-
schuldigte erstellte psychiatrische Gutachten betreffend deren Erziehungsfahig-
keit beigezogen (Urk. 93 und 108).

1.5. Entsprechend prasentiert sich die Aktenlage so, dass hinsichtlich der zur
Beurteilung stehenden Vorwurfe — mit Ausnahme einer auf Video aufgezeichne-
ten Drohung betreffend Abschneiden des Penis des Privatklagers (Anklagesach-
verhalt 7) sowie einer elektronisch bzw. schriftlich dokumentierten vermeintlichen
Beschimpfung der Mutter des Privatklagers (Anklagesachverhalt 8) — die Aussa-
gen der Beschuldigten und des Privatklagers als einzige direkte Beweismittel zur
Verfugung stehen. Die Tatvorwurfe gegen die Beschuldigte in der Anklageschrift
basieren somit praktisch ausschliesslich auf den Aussagen des Privatklagers,
weshalb der Frage der Glaubhaftigkeit seiner belastenden Aussagen besondere
Bedeutung zukommt. Sie sind entsprechend einer genauen Prufung zu unterzie-

hen.

2. Allgemeines zur Uberpriifung der Glaubhaftigkeit von Aussagen

2.1.  Zum Vorgehen bei der inhaltlichen Analyse von Aussagen ist vorweg fest-
zuhalten, dass bei der Wurdigung von Aussagen nicht einfach auf die Personlich-

keit oder die allgemeine Glaubwirdigkeit des Aussagenden abgestellt werden



darf. Weitaus bedeutender fur die Wahrheitsfindung als die allgemeine Glaubwur-
digkeit ist die Glaubhaftigkeit der konkreten Aussagen, welche durch eine metho-
dische Analyse ihres Inhaltes darauf zu Uberprtfen sind, ob die auf ein bestimm-
tes Geschehen bezogenen Angaben einem tatsachlichen Erleben des Befragten
entspringen. Damit eine Aussage als zuverlassig gewurdigt werden kann, ist sie
insbesondere auf das Vorhandensein von Realitatskriterien und umgekehrt auf
das Fehlen von Phantasiesignalen zu Uberprifen. Zu diesen Realkennzeichen
gehoren beispielsweise die logische Konsistenz, der quantitative Detailreichtum,
raum-zeitliche Verknupfungen, Interaktionsschilderungen, die Wiedergabe von
Gesprachen oder die Schilderung von ausgefallenen Einzelheiten und Neben-
sachlichkeiten, von eigenen psychischen Vorgangen sowie psychischer Vorgange
des Taters, wie auch Eingestandnisse von Erinnerungsliicken, Schilderungen von
Komplikationen, Selbstbelastungen sowie Entlastungen bzw. Absehen von zu-
satzlichen Belastungen des Taters (vgl. zu den Realkennzeichen im Einzelnen
etwa DITTMANN, Zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen, pladoyer 2/97, S. 33
ff.; FERRARI, Erkenntnisse aus der Aussagepsychologie, pladoyer 4/09, S. 35 f.;
LUDEWIG/TAVOR/BAUMER, Wie konnen aussagepsychologische Erkenntnisse Rich-
tern, Staatsanwalten und Anwalten helfen?, AJP 11/2011, S. 1425). Als Phanta-
sie- oder Lugensignale gelten gemeinhin Unstimmigkeiten oder grobe Widerspru-
che in den eigenen Aussagen, Ubersteigerungen in den Beschuldigungen im Ver-
laufe von mehreren Einvernahmen, unklare, verschwommene oder ausweichende
Antworten sowie gleichformig, eingelbt und stereotyp wirkende Aussagen (vgl.
dazu auch BENDER/NACK/TREUER, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, Glaub-

wurdigkeits- und Beweislehre, Vernehmungslehre, 4. Auflage 2014, N 336 ff.).

3. Entstehungsgeschichte und Fehlerquellen

3.1.  Wie sich aus den Akten ergibt, erhob der Privatklager die vorliegend zur
Beurteilung stehenden Vorwirfe gegen die Beschuldigte erstmals in einer Stel-
lungnahme vom 8. Februar 2018, die er im Rahmen eines gegen ihn als Beschul-
digten gefuhrten Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich
eingereicht hatte (vgl. Urk. 3/1 S. 1 Frage 8; Urk. 3/2 S. 3 Frage 7). Die Stellung-

nahme liegt soweit ersichtlich zwar nicht bei den Akten. Aus den von der Be-



schuldigten eingereichten Unterlagen ergibt sich jedoch, dass im Rahmen dieses
Strafverfahrens gegen den Privatklager auch Vorwurfe hauslicher Gewalt (Tat-
lichkeiten und Drohungen) zum Nachteil der im hiesigen Verfahren Beschuldigten
zur Beurteilung standen (vgl. Anklageschrift vom 3. Oktober 2018, Dossiers 7 und
8, Urk. 39). Wie sich aus dem ebenfalls eingereichten Urteil des Bezirksgerichts
Uster vom 19. September 2019 (DG180021) ergibt, wurde der Privatklager — ab-
gesehen von einer Drohung — von der Mehrheit dieser die Beschuldigte betreffen-
den Vorwdarfe freigesprochen (Urk. 37). Das Urteil ist mittlerweile rechtskraftig ge-
worden, nachdem mangels Berufungserklarung auf die Berufung der im dortigen
Verfahren als Privatklagerin auftretenden Beschuldigten nicht eingetreten wurde
(Prot. Il S. 33; Geschafts-Nr. SB190595, Beschluss vom 17. Januar 2020). Dass
den Privatklager vor dem Hintergrund der von der Beschuldigten gegen ihn erho-
benen Vorwurfe gewisse Rachemotive dazu bewegt haben kdonnten, unbegrinde-
te Vorwurfe gegen die Beschuldigte zu erheben, erscheint mithin nicht ausge-
schlossen. Andererseits ist hier zu berticksichtigen, dass sich mit der Einleitung
des Strafverfahrens gegen ihn die Ausgangslage geandert hatte. So gab er an-
Iasslich der ersten Einvernahme im vorliegenden Verfahren auf entsprechende
Frage, weshalb er die Vorfalle nicht friher angezeigt habe, zu Protokoll, er habe
sich geschamt und beflirchtet, dass er die gemeinsame Tochter F.__ dann
nicht mehr sehen werde, wie es ihm die Beschuldigte jeweils angedroht habe
(Urk. 3/1 S. 7). Dass er diese Zuruckhaltung dann aber ab diesem Zeitpunkt, als
stattdessen er von den Strafverfolgungsbehdrden mitunter fur die von der Be-
schuldigten gegen ihn erhobenen Vorwurfen zur Verantwortung gezogen werden
sollte, schliesslich aufgab, erscheint nachvollziehbar. Entsprechend erscheint der
Privatklager jedenfalls nicht von vornherein als unglaubwurdig. Wie bereits er-
wahnt, kommt der Glaubwurdigkeit einer Person sodann aber ohnehin nur unter-
geordnete Bedeutung zu, wahrend der Fokus nach der Lehre und Rechtspre-
chung vielmehr auf die Analyse der Glaubhaftigkeit ihrer konkreten Aussagen zu

den Vorwurfen zu legen ist.

3.2. Wie sich aus dem bei den Akten liegenden Entscheid vom 1. Oktober 2019
der KESB Bezirk Pfaffikon (Urk. 41) sowie dem psychiatrischen Gutachten von
Dr. med. E. vom 29. Mai 2019 (Urk. 82/18) ergibt, leidet der Privatklager an



einer emotional-instabilen Personlichkeitsstorung vom impulsiven Typ, einer dis-
sozialen Personlichkeitsstérung und wiederholt depressiven Storungen. Zudem
habe er Schwierigkeiten im Umgang mit psychoaktiven Substanzen, wobei zu je-
ner Zeit kein Abhangigkeitssyndrom bestanden habe (Urk. 82/18 S. 18). Diese
Diagnose wurde zwar ein erhohtes Konfliktpotential auch bei geringfugigen An-
lassen bewirken (Urk. 41 S. 3). Dass die Aussagekompetenz des Privatklagers
durch die diagnostizierten psychischen Probleme beeintrachtigt gewesen ware, ist
allerdings nicht ersichtlich, zumal sich gemass Gutachten in Phasen ohne Sub-
stanzkonsum und mit kontrollierten Emotionen keine Einschrankungen in der In-
teraktions- und Kommunikationsfahigkeit zeigen wurden (Urk. 82/18 S. 19). Dass
solche Einschrankungen durch Substanzkonsum zum Zeitpunkt der bisher durch-
gefuhrten Einvernahmen ersichtlich gewesen waren, darauf gibt es keine Hinwei-
se, andernfalls dies von den befragenden Polizisten bzw. dem Staatsanwalt be-
merkt und in geeigneter Form — etwa durch entsprechende Fragen oder Proto-
kollnotizen — angemerkt worden ware. Keine derartigen Hinweise ergaben sich
auch anlasslich der Befragung durch das Obergericht im Rahmen der Fortsetzung
der Berufungsverhandlung vom 11. Dezember 2020 (Prot. Il S. 30 ff.). Wie nach-
folgend zu zeigen sein wird, sind die Aussagen des Privatklagers sodann durch-

wegs klar, weitgehend sehr detailliert und stets nachvollziehbar.

4. Anklagesachverhalt 1 (mehrfache Tatlichkeiten)

4.1. Die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich wirft der Beschuldigten zu-
nachst vor, sie habe den Privatklager in der Zeit vom 12. Dezember 2016 bis

14. Oktober 2017 durchschnittlich drei Mal pro Monat mit der flachen Hand oder
der Faust ins Gesicht geschlagen, mit dem Fuss gegen die Beine oder den Ru-
cken getreten, ihm ins Gesicht gespuckt oder ihn in den Finger oder die Schulter
gebissen (Urk. 18 S. 2 f.).

4.2. Es kann bereits vorweggenommen werden, dass die Aussagen des Privat-
klagers zu diesem Anklagepunkt aussert sparlich ausgefallen sind. Es kann

grundsatzlich auf die zutreffende Wiedergabe der Aussagen durch die Vorinstanz
verwiesen werden (Urk. 51 S. 8). Seine Aussagen beschrankten sich in der ersten

Einvernahme zunachst darauf, dass die Beschuldigte ihn "so oft" bzw. "andau-



ernd" geschlagen habe (Urk. 3/1 S. 6 Frage/Antwort [nachfolgend "F/A"] 44; S. 8
F/A 61). Auf entsprechende Aufforderung, dies zu prazisieren, gab der Privatkla-
ger an, sie hatte ihn mit der Faust oder mit Gegenstanden geschlagen oder ihn
getreten. Anlasslich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 21. Novem-
ber 2018 gab er schliesslich an, dass die Beschuldigte ihn jeweils geschlagen,
getreten, angespuckt und gebissen habe. Diese Tatlichkeiten hatten jeweils in der
gemeinsamen Wohnung stattgefunden, wodurch er die Taten implizit auf die Zeit
des gemeinsamen Zusammenlebens in der Wohnung ander G.__ -Strasse ...
inH.___ vom Dezember 2016 bis Oktober 2017 einschrankte. Die Aussagen
erweisen sich als durchwegs pauschal und weitgehend detailarm. Auf Nachfragen
des Staatsanwaltes vermochte der Privatklager einzig geringfligig zu prazisieren,
dass die Beschuldigte ihn jeweils mit den Handen ins Gesicht geschlagen oder
geohrfeigt habe. Getreten habe sie ihn in die Beine oder den Rucken bzw. wohin
sie ihn gerade getroffen habe. Angespuckt habe sie ihn ins Gesicht und gebissen
habe sie ihn in den Finger und die Schulter. Konkrete Begleitumstande oder An-
lasse fur die Schlage vermochte der Privatklager nicht zu nennen, abgesehen da-
von, dass die Tatlichkeiten meistens dann erfolgt seien, wenn seine Kinder anwe-
send gewesen seien, d.h. am Wochenende (Urk. 3/2 F/A 55 ff.). Auch in der Be-
fragung anlasslich der Berufungsverhandlung vermochte der Privatklager keine
naheren Angaben zu machen. Er erwahnte einzig exemplarisch die Regelmassig-
keit seiner Hundespaziergange als Anlass fur solche Vorfalle, ohne dies jedoch
mit einem konkreten Ubergriff in Verbindung zu setzen (Prot. Il S. 48 f.). Von den
genannten Realkennzeichen sind in seinen diesbezlglichen Aussagen kaum wel-
che zu erkennen. Zwar muss man dem Privatklager zugutehalten, dass es bei ei-
ner derartigen Regelméssigkeit von Ubergriffen, wie sie dieser angibt (fast jedes
Wochenende bzw. im Schnitt dreimal pro Monat), im Nachhinein mit mehreren
Monaten Abstand zu den Vorféallen durchaus nachvollziehbar erscheint, dass sich
das Opfer nicht mehr an jeden einzelnen Ubergriff erinnert. Es wéare aber immer-
hin zu erwarten gewesen, dass der Privatklager zumindest ein paar vereinzelte
Uberbergriffe genauer hatte beschreiben kénnen, sei dies, weil diese aus einer
aussergewohnlichen Situation heraus oder aus einem besonderen — allenfalls gar

besonders nichtigen — Anlass geschahen. Dass der Privatklager dazu sonst in der



Lage ist, zeigen die detaillierten Schilderungen der ubrigen schwereren Vorfalle
(Anklagesachverhalte 2 - 6). Die pauschalen Aussagen des Privatklagers er-
schopfen sich bei diesem Vorwurf aber in einer Auswahlsendung von Tatlichkei-
ten (Schlagen, Tritten, Anspucken, Beissen), Uber deren jeweilige Haufigkeit und
Intensitat nichts weiter bekannt ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der Hin-
weis der Verteidigung auf Unklarheiten daruber, was genau der Beschuldigten
vorgeworfen werde, bis zu einem gewissen Grad berechtigt und mit Blick auf das
Anklageprinzip jedenfalls nicht unproblematisch. Insgesamt sind die Aussagen
des Privatklagers zu diesem Anklagesachverhalt mithin von geringer Qualitat und
erscheinen aus einer aussageanalytischen Perspektive mithin als nicht besonders
glaubhaft.

4.3. Nicht wesentlich anders sieht es allerdings auf der Seite der Beschuldigten
aus, hinsichtlich deren Aussagen wiederum auf die vorinstanzliche Zusammen-
fassung verwiesen werden kann (Urk. 51 S. 8 f.). Die Beschuldigte bestreitet die
Vorwurfe, mit Ausnahme einer Ohrfeige, die sie ihm gegeben habe, weil er sie be-
trogen habe. Sie gibt zwar an, dass es haufiger zu Streitigkeiten gekommen sei,
bestreitet aber, in deren Zuge die vorgeworfenen Tatlichkeiten verubt zu haben.
Wie die Vorinstanz bereits zutreffend ausfuhrte, Uberzeugen die Einwande der
Beschuldigten, wonach der Privatklager ihr kdrperlich Gberlegen sei und es ent-
sprechend "véllig unglaubhaft" sei, dass dieser sich solche kdrperlichen Ubergriffe
einfach gefallen lassen wurde, allerdings nur sehr begrenzt (vgl. Urk. 51 S. 9;

Art. 82 Abs. 4 StPO) und fuhren fur sich jedenfalls nicht dazu, dass die Vorwurfe
des Privatklagers von vornherein als unglaubhaft abgetan werden mussten. Dass
die Beschuldigte sodann im Zuge der Streitereien mit dem Beschuldigten nicht
davor zuruckschreckte, auch korperliche Gewalt anzuwenden, zeigt bereits die
von ihr eingestandene Ohrfeige. Entsprechend erscheint es zwar durchaus denk-
bar, dass vereinzelt solche Ubergriffe auf den Privatklager stattgefunden hatten.
Aufgrund der genannten Defizite in den belastenden Aussagen und der damit
einhergehenden Unbestimmtheit der auch im Berufungsverfahren weiterhin be-
strittenen Vorwurfe (Prot. 11 S. 15) bleibt jedoch hinsichtlich dieses Anklagesach-

verhalts insgesamt zu vieles im Dunkeln, mit der Folge, dass die diesbezlglichen



Vorwirfe — mit Ausnahme der eingestandenen Ohrfeige — in dubio pro reo als

nicht erstellt erachtet werden mussen.

5. Anklagesachverhalt 2 (Notigung / Drohung mit Suizid in Badewanne)

5.1. Zwischen dem 20. Januar und 12. Februar 2017 soll der Privatklager der
Beschuldigten in der gemeinsamen Wohnung in H.___ im Verlaufe eines
Streits erklart haben, sie zu verlassen. Um ihn davon abzuhalten, habe sie — wah-
rend der Privatklager bereits geschlafen habe — gegenuber der Tochter des Pri-
vatklagers aus seiner friheren Beziehung (damals 11 Jahre alt) gedussert, dass
sie sich in der Badewanne die Pulsadern aufschneiden, davor aber den Notarzt
rufen werde, damit die ungeborene, gemeinsame Tochter in ihrem Bauch noch
gerettet werden kénne. Die Tochter solle dies dem Privatklager ausrichten, was

diese dann auch getan habe.

5.2. Hinsichtlich der Aussagen des Privatklagers an der polizeilichen sowie an-
I&sslich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme kann auf die Darstellung der
Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 11 f.). Im Rahmen der Berufungsver-
handlung bestatigte der Privatklager seine bisherigen Aussagen im Wesentlichen
(Prot. 11 S. 38 ff.). Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen vagen Aussagen
betreffend Sachverhalt 1 weisen die Aussagen des Privatklagers zu diesem an-
geklagten Vorfall eine deutlich héhere Qualitat auf. Mit Blick auf die Realkennzei-
chen aussert sich dies vor allem im Form des hohen Detailgrads der Schilderun-
gen dieses aussergewohnlichen Vorfalls. In samtlichen Einvernahmen schildert
der Privatklager den Vorfall in freier Erzahlung ausserst plastisch und lebensnah
und teilweise auch mit nebensachlichen Einzelheiten versehen (z.B. Prot. Il S. 38
"Die Badewanne war gefullt und die Beschuldigte befand sich nackt im Bad und
wollte in die Badewanne steigen."). Neben ausgefallenen Einzelheiten (Urk. 3/1
S. 2: "sie werde aber zuerst den Krankenwagen rufen, damit die Kleine im Bauch
vielleicht noch eine Chance habe, zu Uberleben"; oder die Erklarung zur Herkunft
der Rasierklingen aus seinem alten Rasierer mit Doppelklinge, vgl. Urk. 3/2 S. 6;
oder die Schilderung, wie er der Beschuldigten die Rasierklinge wegnehmen
konnte, vgl. Prot. 11 S. 39) enthalten seine Aussagen sowohl Schilderungen psy-

chischer Vorgange der Beteiligten (Urk. 3/1 S. 2: "meine Tochter war so richtig am



weinen"; Urk. 3/2 S. 5: "Meine Tochter kam schockiert zu mir und sagte mir das.")
als auch eigene Geflhlsschilderungen, indem er glaubhaft angab, die Ankindi-
gung der Beschuldigten, sich die Pulsadern aufzuschneiden, habe bei ihm Angst
ausgelost, Angst davor, dass sie das tatsachlich ausfuhren und damit auch ihr
gemeinsames ungeborenes Kind sterben warde (Urk. 3/2 S. 6; Prot. Il S. 39).

5.3. Richtig ist zwar — wie die Verteidigung vorbringt (Urk. 54/2 S. 7) — dass sich
die beiden ersten Aussagen des Privatklagers zu diesem Vorfall insofern unter-
scheiden, als dieser in der tatnachsten Einvernahme erklarte, die Beschuldigte
habe sich ausgezogen und mit einer Rasierklinge ins Badezimmer gehen wollen
und er sie dann nicht ins Bad gelassen habe (Urk. 3/1 S. 2), was den Eindruck
erweckt, er habe die Beschuldigte ausserhalb des Bades vorgefunden und sie da-
ran gehindert, Uberhaupt ins Bad zu kommen. An der staatsanwaltschaftlichen
Einvernahme sagte er auf Nachfrage dann aus, die Beschuldigte im Bad angetrof-
fen zu haben, als sie in die Badewanne steigen wollte (Urk. 3/2 S. 5). Was auf
den ersten Blick wie ein Widerspruch im Handlungsablauf erscheint, |0st sich auf-
grund der nachvollziehbaren Prazisierung des Privatklagers (Urk. 3/2 S. 5: "Ja, ich
habe sie rausgenommen und nicht mehr ins Badezimmer gelassen.") auf. Anlass-
lich der Befragung im Rahmen der Berufungsverhandlung bestatigte der Privat-
klager sodann seine Aussage, wonach er die Beschuldigte im Badezimmer vorge-
funden habe, als diese gerade mit einer Rasierklinge in die Wanne steigen wollte,
worauf er ihr die Rasierklinge weggenommen, sie aus dem Bad getragen und
nicht mehr ins Bad hinein gelassen habe (Prot. Il S. 38 f.). Insgesamt gestaltet
sich das Aussageverhalten des Privatklagers Uber alle Einvernahmen hinweg als
im Wesentlichen konstant, widerspruchsfrei und insgesamt glaubhaft. Daran an-
dert auch der Umstand nichts, dass der Privatklager anlasslich der ersten Einver-
nahme noch angab, er sei vor dem Vorfall auf dem Balkon gewesen, um eine zu
rauchen, wahrend er in der spateren Einvernahme (und auch vor Obergericht)
angab, er habe geschlafen und seine Tochter habe ihn geweckt (Urk. 3/1 S. 2;
Urk. 3/2 S. 5; Prot. Il S. 38), betrifft dies doch nicht das Kerngeschehen und ist in
Anbetracht der Vielzahl von Vorfallen, in welchen auch die Kinder involviert wor-
den seien, durchaus denkbar, dass der Privatklager diesen letztlich nebensachli-

chen Umstand mit einem anderen Vorfall verwechselt. Phantasie- oder Ligensig-



nale sind in seinen Aussagen nicht erkennbar. Im Gegenteil spricht die Ausgefal-
lenheit dieses Vorfalls bereits fur sich gegen eine erfundene Geschichte. Hatte
der Privatklager eine Ligengeschichte erfinden wollen, hatte er wohl kaum unné-
tigerweise Drittpersonen (seine Kinder) miteinbezogen und damit das Risiko auf
sich genommen, dass diese den Vorfall dann nicht bestatigen wurden.

5.4. Insgesamt erscheinen die Aussagen des Privatklagers auf tatsachlich Er-
lebtem basierend und somit als glaubhaft. Daran vermdgen die pauschalen Be-
streitungen der Beschuldigten (vgl. Urk. 51 S. 12; Prot. Il S. 15) nichts zu andern.
Insbesondere erscheint dieser Vorfall — entgegen der Ansicht der Beschuldigten —
keinesfalls vollig abwegig, zumal sie — wie sich aus den Akten ergibt — einige Mo-
nate spater, im Oktober 2017, gegentber dem Privatklager sowie dessen Mutter
per WhatsApp-Nachrichten in Aussicht gestellt hatte, Suizid zu begehen. Bei die-
sem Vorfall, der jedoch nicht Gegenstand der Anklage ist, liess die Beschuldigte
verlauten, dass sie eine Packung Schlaftabletten genommen habe und nun in den
Wald gehe, um dort fur immer "einzuschlafen" und man sich entsprechend um die
Kinder kimmern solle. Zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen kann diesbe-
zuglich auf die ausfuhrlichen Erwagungen der Vorinstanz zu diesem zweiten Vor-

fall verwiesen werden (Urk. 51 S. 12 ff.).

5.5. Nicht eindeutig ergibt sich aus den Aussagen des Privatklagers einzig, ob
die Beschuldigte ihre Drohung sich umzubringen — wie in der Anklage umschrie-
ben — mit der Forderung verbunden hatte, dass er sie nicht verlassen durfe,
wodurch er sich dazu genotigt gesehen habe, sie entgegen seinem eigentlichen
Willen nicht zu verlassen. Anlasslich der ersten Einvernahme hatte der Privatkla-
ger sich zwar noch in diese Richtung geaussert, indem er am Schluss seiner
freien Erzahlung noch anfugte, all das sei nur, weil er erwahnt habe, dass er sie
(die Beschuldigte) verlassen wolle (Urk. 3/1 S. 2). Mit Blick auf den Ausloser, der
zu diesem Vorfall fihrte, gab er zunachst allerdings nur an, die Beschuldigte habe
wie so oft wegen "einer Kleinigkeit" Streit angefangen. In der spateren staatsan-
waltschaftlichen Einvernahme erwahnte der Privatklager — allerdings im Zusam-
menhang mit dem Vorfall mit dem Messer am Hals (Anklagesachverhalt 5) — in

allgemeiner Form, die Beschuldigte hatte ihm wahrend ihrer ganzen Beziehung



angedroht, dass er die gemeinsame Tochter F.___ nie mehr sehen wirde,
wenn er sie verliesse. Dies habe sie ihm schon wahrend der Schwangerschaft
angedroht. Deshalb habe er es dann ausgehalten, bis die Beschuldigte von sich
aus gegangen sei (Urk. 3/2 S. 16 F/A 145). Im Rahmen der zweiten Befragung zu
diesem Vorfall erwahnte der Privatklager dann auch in keiner Weise, dass eine
Bemerkung seinerseits, wonach er die Beschuldigte verlassen wolle, sie zu dieser
Uberreaktion veranlasst habe. Vielmehr gab er wiederum nur an, sie hatten in der
Klche gestritten. Die Beschuldigte sei "hassig" gewesen, er wisse aber nicht
mehr weshalb (Urk. 3/2 S. 5). Auch auf Nachfrage des Staatsanwalts, was die Su-
izidandrohung bei ihm gefuhlsmassig ausgelost habe, gab er an, er habe Angst
gehabt, Angst, dass sie sich wirklich umbringen und dabei auch das ungeborene
Baby sterben wirde (Urk. 3/2 S. 6). Dass er sich aufgrund dieses Vorfalls dazu
genotigt gesehen hatte, weiterhin gegen seinen Willen bei der Beschuldigten zu
bleiben, ergibt sich daraus aber nicht eindeutig. Die Befragung des Privatklagers
anlasslich der Berufungsverhandlung brachte diesbezlglich ebenfalls keine Klar-
heit: Der Privatklager erwahnte in seiner freien Erzahlung Uber den Vorfall nichts
derartiges, sondern gab vielmehr an, er wisse nicht, weshalb die Beschuldigte
dies getan habe. Auf Nachfrage hin konnte er sich sodann nicht erinnern, dass die
Beschuldigte etwas derartiges gesagt hatte. Er vermutete lediglich, dass sie dies
getan hatte, um ihm deutlich zu machen, dass er das gemeinsame Kind nie mehr

sehen werde, wenn er sie verlassen sollte (Prot. Il S. 38 f.).

5.6. Nach dem soeben Ausgefuhrten kann aufgrund der verbleibenden Zweifel
zwar nicht als erstellt gelten, dass die Beschuldigte den Privatklager mit dieser
Suizidandrohung gezielt unter Druck setzte bzw. dazu bewegte, sie nicht zu ver-
lassen. Im Ubrigen erweist sich der in Ziffer 2 der Anklage geschilderte Sachver-
halt jedoch als erstellt.

6. Anklagesachverhalt 3 (Notigung / Tatlichkeiten vom Juni 2017)

6.1. Weiter wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten vor, sie habe den
Privatklager Mitte Juni 2017 im Verlaufe eines Streits mit einem ca. 1 Meter lan-
gen Baseballschlager aus Aluminium dreimal seitlich gegen den linken Oberkor-

per, gegen den rechten Nierenbereich und gegen einen der Oberschenkel ge-



schlagen (Anklageschverhalt 3.1.). Als der Privatklager daraufhin die Wohnung
mit seinen beiden Kindern aus friherer Ehe verlassen habe und die Treppe hin-
abgestiegen sei, habe die Beschuldigte die gemeinsame Tochter vor der Woh-
nungstur im Treppenhaus mit beiden Handen uber ihren Kopf gehalten und ihm
nachgerufen, sie werde den Saugling auf die Treppe werfen, die Polizei rufen und
behaupten, der Privatklager sei das gewesen, wenn er nicht in die Wohnung zu-

ruckkehre, was dieser dann auch getan habe (Anklageschverhalt 3.2.).

6.2. Die Vorinstanz hat die Aussagen des Privatklagers und der Beschuldigten
zu diesen beiden Vorwurfen in ihrem Urteil zutreffend zusammengefasst. Darauf

kann an dieser Stelle verwiesen werden (Urk. 51 S. 151.).
6.3. Schldge mit Baseballschldger (Anklagesachverhalt 3.1.)

6.3.1. Wenngleich die Aussagen des Privatklagers zum Vorfall mit dem Baseball-
schlager in der polizeilichen sowie der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme erst
auf mehrmalige Nachfrage hin zu Stande kamen, prasentieren sich seine Aussa-
gen insgesamt als detailliert und im Wesentlichen konstant. So vermochte der
Privatklager den eingesetzten Baseballschlager wie auch dessen Lagerort genau
zu beschreiben, wobei allerdings diesbezuglich relativierend anzumerken ist, dass
es sich dabei um den Schlager des Privatklagers handelte (Urk. 3/1 F/A 24). Er
kann bildhaft beschreiben, wie die Beschuldigte den Schlager gehalten und auf
ihn eingewirkt habe (Urk. 3/1 S. 4). Ferner vermochte er auch den Ausldser des
Ubergriffes zu beschreiben. Er hatte irgendwas wegraumen sollen, stattdessen
habe er jedoch dort noch etwas sortiert. Da sei sie mit dem Schlager auf ihn los-
gegangen (Urk. 3/2 S. 9). Mit Blick auf die Frage, wie oft die Beschuldigte ihn ge-
schlagen habe bzw. wo sie ihn dabei getroffen habe, gehen seine Aussagen al-
lerdings etwas auseinander. So gab er zunachst an, die Beschuldigte habe ihn
zweimal, einmal am Knie und einmal am Oberarm, getroffen, wovon er blaue Fle-
cken davongetragen habe (Urk. 3/1 S. 4). In der zweiten Einvernahme gab er zu
Protokoll, sie habe ihn an den Kopf schlagen wollen, habe ihn aber nicht getrof-
fen, weil er den Schlag abgewehrt habe. Sodann habe sie ihn auf die Seite auf die
Rippen und auf den Ricken geschlagen. Auf Nachfrage hin erklarte er schliess-
lich, es sei auf der linken Korperhalfte und im rechten Nierenbereich sowie am
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Knie bzw. etwas oberhalb, am Oberschenkel — er wisse nicht mehr auf welcher
Seite — blau gewesen von den Schlagen. Er kdnne nicht mehr sagen, wie viele
Male sie ihn genau getroffen habe, sie habe jedenfalls mehrmals versucht, auf ihn
einzuschlagen (Urk. 3/2 S. 10 und 12 f.). Diese leichte Inkongruenz in den Aussa-
gen des Privatklagers fuhrt insgesamt allerdings nicht dazu, dass seine Aussagen
als unglaubhaft abgetan werden mussten. Immerhin gestand der Privatklager in
beiden genannten Einvernahmen jeweils Erinnerungsliicken ein, indem er von
sich aus angab, sich nicht mehr genau zu erinnern, wo sie ihn getroffen habe,
was in Anbetracht der zeitlichen Distanz sowie des Umstands, dass Auseinander-
setzungen zwischen den beiden offenbar sehr haufig vorkamen und teilweise
auch tatlich endeten, nicht unglaubhaft erscheint. Dies macht seine Aussage ent-
gegen der Verteidigung nicht per se unglaubhaft, zumal das Eingestandnis von
Erinnerungslicken im Gegenteil gerade fur die Glaubhaftigkeit der Aussagen ei-
nes Zeugen oder Opfers sprechen kdnnen. Denn ein absichtlich falsch aussagen-
der Zeuge wird in der Regel darum bemduht sein, sich mdglichst in ein positives
Licht zu ricken und — entsprechend seines subjektiven Glaubwurdigkeitskonzep-
tes — versuchen, sich etwa durch Vermeidung von Erinnerungslicken moglichst
Uberzeugend darzustellen (vgl. LUDEWIG/TAVOR/BAUMER, a.a.O., S. 1425). Uber-
dies ergibt sich aus seinen Aussagen, dass der Privatklager die Schlage teilweise
abwehren bzw. die Beschuldigte schliesslich entwaffnen konnte und er bei diesem
Vorfall auch keine ernsthaften Verletzungen oder Narben davongetragen hatte, an
die er sich zwangslaufig langer hatte erinnern mussen. Wie die Vorinstanz zutref-
fend darauf hinwies, liegen die vom Privatklager unter diesem Vorbehalt geschil-

derten Korperstellen sodann ohnehin nicht weit auseinander (vgl. Urk. 51 S. 18).

6.3.2. Auch anlasslich der Befragung durch das Obergericht bestatigte der Privat-
klager seine friheren Aussagen im Wesentlichen (Prot. Il S. 43, 45 ff.). So erklar-
te er erneut, dass er etwas in eine Kiste habe ein- oder ausrdaumen mussen, wes-
halb er am Boden gekniet sei. Mit Blick auf die Kérperstellen, an welchen ihn die
Beschuldigte — er glaube zweimal — getroffen habe, gab er in gewissem Wider-
spruch zur staatsanwaltschaftlichen Einvernahme (vgl. hiervor) an, sie habe ihn —
neben dem Bein — glaublich auf die rechte Schulter bzw. Seite geschlagen, wobei

er auf seine rechte Nierengegend deutete (Prot. Il S. 46). Zwar ist auch hier eine
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gewisse Inkongruenz in seinem Aussageverhalten feststellbar. Doch macht auch
diese seine Aussagen nicht unglaubhaft, nachdem der Privatklager zum einen be-
reits friher angab, auch im rechten Nierenbereich getroffen worden zu sein

(Urk. 3/2 S. 12 F/A 110), was diesen vermeintlichen Widerspruch bereits relati-
viert. Zum andern ist mit Blick auf diesen Vorfall von einem durchaus dynami-
schen Handlungsgeschehen auszugehen, im Rahmen dessen es im Nachhinein —
mit erheblicher zeitlicher Distanz zum Ereignis — nachvollziehbarerweise schwie-
rig sein kann, die genaue Abfolge der Schlage zu beschreiben bzw. deren Treffer,
welche zu keinen bleibenden Schaden fuhrten, exakt zu verorten. Dies muss vor-
liegend umso mehr gelten, als tatliche Ubergriffe in der Beziehung zur Beschul-
digten haufiger vorkamen und der Privatklager diesem Vorfall — wie er dies selber
betonte (vgl. Prot. Il S. 36) — in Anbetracht weitaus gravierender Ereignisse keine

ubermassige Bedeutung zumass.

6.3.3. Die Aussagen der Beschuldigten beschrankten sich diesbezuglich auf die
Bestreitung des Ubergriffs. Uberdies wandte sie gegen die Vorwiirfe des Privat-
klagers ein, sie sei damals nach ihrem Kaiserschnitt zuhause gewesen und hatte
gar keine Kraft gehabt, um so etwas zu machen (Urk. 2/2 S. 4). Dem hielt bereits
die Vorinstanz zu Recht entgegen, dass die Geburt ihrer Tochter per Kaiserschnitt
am tt.mm.2017 und damit rund einen Monat friher erfolgte, womit der Heilungs-
prozess im Tatzeitpunkt bereits sehr fortgeschritten gewesen sein dirfte. Ein
Ubergriff in der beschriebenen Form erscheint vor diesem Hintergrund somit kei-
neswegs ausgeschlossen. Was die Verteidigung sodann im Hinblick auf diesen
Vorwurf einwandte — insbesondere, dass der Schlager auf dem Schrank flr die
kleine Beschuldigte nicht erreichbar gewesen ware, dass diese gar nicht wisse,
wie man einen Baseballschlager handhabt, oder dass der Privatklager der Be-
schuldigten korperlich tberlegen war (Urk. 54/2 S. 8), was sie auch an der Beru-
fungsverhandlung erneut vorbrachte (Prot. Il S. 16) — vermag nicht zu GUberzeugen
und wurde von der Vorinstanz zu Recht verworfen. Darauf kann verwiesen wer-
den (Urk. 51 S. 17 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO).

6.3.4. Im Ergebnis erscheinen die Aussagen des Privatklagers insgesamt durch-

wegs glaubhaft. Demgegenuber erweisen sich die Vorbringen der Beschuldigten
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als Schutzbehauptungen. In Anbetracht der vom Privatklager geausserten Unsi-
cherheiten bzw. Erinnerungsliicken, wie viele Male er geschlagen bzw. wo genau
er getroffen wurde, ist in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo jedoch
vom fur die Beschuldigte gunstigeren Sachverhalt auszugehen. Entsprechend ist
vorliegend nur als erstellt zu erachten, dass die Beschuldigte ihn zumindest
zweimal, einmal gegen den Knie-/Oberschenkelbereich und einmal seitlich gegen
den Oberkdrper/Oberarmbereich geschlagen hatte. Insoweit ist der Anklagesach-

verhalt 3.1. folglich als erstellt zu erachten.
6.4. Drohung, F. auf die Treppe zu werfen (Anklagesachverhalt 3.2.)

6.4.1. Der Privatklager schilderte diesen Vorgang in der tatnachsten Einvernah-
me und in der Uber ein halbes Jahr spater erfolgten Einvernahme durch die
Staatsanwaltschaft praktisch identisch. Dies trifft auch mit Blick auf seine diesbe-
zuglichen Aussagen anlasslich der Befragung durch das Obergericht zu (Prot. I
S. 40 ff.). Seine Darstellungen sind detailliert, lebensnah und plastisch. Seine
Aussagen zum Kerngeschehen sind dabei mit Schilderungen verschiedener ne-
bensachlicher Einzelheiten sowie Interaktionsschilderungen versehen, etwa als er
beschreibt, wie er den Kindern gesagt habe, sie sollen sich anziehen und rausge-
hen, und wie er sich — nachdem er die Beschuldigte wieder in die Wohnung zu-
ruckgestossen und schnell die Wohnungstir geschlossen habe — im Treppenhaus
selber seine Schuhe angezogen habe (Urk. 3/1 S. 3; Urk. 3/2 S. 12; Prot. Il S. 41).
Sodann vermag er plastisch anzugeben bzw. nachzuahmen, wie die Beschuldigte
F.__ gehalten hatte (Urk. 3/2 S. 12; Prot. Il S. 41, 43). In der Wiedergabe des
Wortlauts der von der Beschuldigten ausgesprochenen Drohung (Urk. 3/1 S. 3:
"sie hielt F.___ (Uber den Kopf und schrie, dass wenn wir das Gebaude verlas-
sen wurden, sie F. _ auf die Treppe werfen wirde und dann die Polizei anru-
fen wurde und sagen wurde, ich sei es gewesen.") wie auch in der emotionalen
Schilderung der in dieser Situation empfundenen Ausweglosigkeit (Urk. 3/1 S. 3:
"Sie hatte es wirklich gemacht. Meine Kinder..., kdnnen Sie sich vorstellen, wie
das ist? Was wollten wir machen, als zuruck in die Wohnung zu gehen."; Urk. 3/1
S. 4: "Ich kann es nicht beschreiben. Es ist meine Tochter und sie wollte sie toten.

Was mir am meisten weh gemacht hat, waren meine Kinder. Es ist ihre Schwester
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und sie lieben sie."; Prot. Il S. 43) sind weitere Realkennzeichen zu erkennen. In
Anbetracht der Vielzahl und Qualitat der in seinen Aussagen vorhanden Real-
kennzeichen ist davon auszugehen, dass seine Schilderungen dieses Vorfalls auf

tatsachlich Erlebtem basieren.

6.4.2. Anlasslich der Berufungsverhandlung gab der Privatklager auf Nachfrage
zur Tageszeit, an welcher sich der Vorfall abgespielt habe, an, er glaube, es sei
Winter gewesen und es habe Schnee gehabt (Prot. Il S. 42). Dass diese Angabe
mit seiner Aussage, wonach F.__ noch ganz klein, so 3 - 4 Monate alt gewe-
sen sei (Prot. Il S. 42), nicht in Einklang zu bringen ist, ist augenfallig. In Anbe-
tracht dessen, dass der Privatklager jedoch offensichtlich Muhe bekundet, die
zahlreichen Ereignisse im Zusammenhang mit der Beschuldigten zeitlich einzu-
ordnen, und er entsprechend auch hier von sich aus angab, sich hinsichtlich der
Jahreszeit nicht sicher zu sein, ist diesem Widerspruch keine ubermassige Be-
deutung zuzumessen. Von Vornherein kein Widerspruch Iasst sich demgegen-
Uber — entgegen der Beschuldigten (vgl. Prot. Il S. 55 ff.) — im Hinblick auf die
Aussagen des Privatklagers zu seiner Position im Treppenhaus erkennen. Dieser
sagte diesbezuglich im Einklang mit seinen friheren Aussagen aus, dass er sich
mit seinen Kindern zu jenem Zeitpunkt, als die Beschuldigte F.___ hochhielt
und mit dem Herunterwerfen drohte, auf der Zwischenplattform der Treppe zum
nachsten Stock — d.h. quasi auf dem nachst tieferen Halbgeschoss — befand
(Prot. Il S. 42, 45, 57 sowie dazugehorige Skizze Urk. 113), von wo aus die Be-
schuldigte in ihrer Position oberhalb der Treppe eingestandenermassen sichtbar
war (vgl. Prot. Il S. 57).

6.4.3. Die Beschuldigte bestritt den Vorwurf insbesondere mit der Begriindung,
sie wurde ihrer Tochter nie etwas antun. Dies beteuerte sie auch im Rahmen der
Berufungsverhandlung (Prot. Il S. 16). Selbst wenn man zu ihren Gunsten von
Letzterem ausgeht, schliesst dies noch nicht aus, dass sie gegenuber dem Privat-
klager solches androhen wurde. Sodann schilderte der Privatklager glaubhaft,
dass er in diesem Moment ernsthaft beflrchtet hatte, dass sie in ihrer Rage ihre
Drohung wahrmachen kénnte, weshalb er sich auch gezwungen sah, der Forde-

rung der Beschuldigten, die Wohnung nicht zu verlassen, nachzukommen. Ent-
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sprechend erzielte die Drohung durchaus ihre Wirkung, unabhangig davon, ob die
Beschuldigte in dieser Situation tatsachlich in Betracht zog, diese wahrzumachen

oder nicht.

6.4.4. Im Ergebnis erweist sich somit auch Anklagesachverhalt 3.2. als erstellt.

7. Anklagesachverhalt 4 (Biss in den Finger)

7.1. In Anklagesachverhalt 4 der Anklageschrift wird der Beschuldigten ausser-
dem vorgeworfen, dem Privatklager derart in den Mittelfinger der rechten Hand
gebissen zu haben, dass er eine blutende Wunde erlitten habe.

7.2. Hinsichtlich der Zusammenfassung der Aussagen des Privatklagers wird
auf das vorinstanzliche Urteil verwiesen (Urk. 51 S. 20 f.). Auch diesen Vorfall
schildert der Privatklager — jedenfalls was das Kerngeschehen betrifft — Gber die
ersten beiden Einvernahmen hinweg bis hin zur Befragung anlasslich der Beru-
fungsverhandlung (Prot. Il S. 47) konstant und widerspruchsfrei. Sodann ist seine
Schilderung bildhaft und enthalt in gewissem Masse auch raum-zeitliche VerknUp-
fungen. So vermochte der Privatklager anzugeben, dass er sich beim Vorfall im
Gang vor dem Kinderzimmer befunden habe, worauf dann auch die Kinder aus
dem Kinderzimmer gekommen seien und gesehen hatten, dass Uberall Blut ge-
wesen sei (Urk. 3/2 S. 11). Wenngleich seine Schilderung, das Blut habe nach
dem Biss regelrecht "nur so gespritzt" (Urk. 3/1 F/A 16), eher an eine aufgeschnit-
tene Schlagader erinnert als an eine Fingerverletzung und entsprechend eine et-
was ubertriebene Darstellung sein durfte, ist ihm dennoch zugute zu halten, dass
es sich bei den Fingern um sehr sensitive und gut durchblutete Gliedmassen
handelt, deren Verletzung anfanglich mit einem entsprechenden — zumindest sub-
jektiv oft als sehr gross wahrgenommenen — Blutverlust einhergeht. Mit Blick auf
die Schwere der Verletzung ist festzuhalten, dass der Biss zwar sehr schmerzhaft
gewesen sein durfte, jedoch letztlich keine schwerwiegende Verletzung verur-
sachte, hielt es der Privatklager doch offenbar fir ausreichend, den Finger selber
zu verbinden und keinen Arzt zu konsultieren. Uberdies blieb offenbar auch keine
Narbe ubrig (Urk. 3/2 S. 11). Dass der Privatklager nicht mehr angeben konnte,

ob die linke oder rechte Hand in Mitleidenschaft gezogen worden war, erscheint
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auf den ersten Blick zwar etwas irritierend, wird jedoch dadurch relativiert, dass er
in beiden Einvernahmen mit Sicherheit anzugeben vermochte, dass es der Mittel-
finger gewesen sei, in welchen er gebissen worden sei (vgl. auch Prot. Il S. 47).
Wiederum erscheint sein Eingestandnis dieser Erinnerungslicke nicht primar als
Zeichen fur die Unglaubhaftigkeit seiner Aussagen. Wurde es sich dabei um eine
Ligengeschichte handeln, ware nicht zu erwarten, dass der Privatklager gerade
eine solche eher grundlegende Information offen lassen wirde, sondern sich ein-

fach fur eine Hand entschieden hatte.

7.3. Erwahnenswert ist ferner der Umstand, dass der Privatklager nicht mehr
genau angeben konnte, ob sich der Biss in den Finger nach dem vorgenannten
Vorfall von Januar/Februar 2017 (Anklagesachverhalt 2) oder jenem von Juni
2017 (Sachverhalt 3) ereignet habe (vgl. dazu auch Prot. Il S. 47 f.). Diesbezlg-
lich erscheint das Eingestandnis des Privatklagers, dass er sich zwar noch an die
einzelnen Vorfalle erinnern, jedoch nicht mehr sicher zuordnen kdnne, was zu
welchem Streit gehore (Urk. 3/2 S. 11 F/A 103; Prot. Il S. 36), in Anbetracht der
offenbar sehr haufigen Streitereien mit der Beschuldigten als nachvollziehbar und

letztlich glaubhaft.

7.4. Die Beschuldigte bestritt diesen Vorfall in samtlichen Einvernahmen — so
auch in der Berufungsverhandlung (Prot. Il S. 16) — kommentarlos. Nach dem
Gesagten ist auf die glaubhaften Aussagen des Privatklagers abzustellen und der

Vorwurf gemass Anklagesachverhalt 4 als erstellt zu erachten.

8. Anklagesachverhalt 5 (Drohung / Gefahrdung des Lebens mit Messer)

8.1. Anfangs August 2017 soll die Beschuldigte dem Privatklager in der ge-
meinsamen Wohnung ein Fleischermesser mit einer 20 cm langen Klinge mit der
Schneide voran gegen dessen Hals gedruckt und dabei gesagt haben, sie werde
ihn umbringen, wenn er sie verlasse. Dies habe den Privatklager in Todesangst

versetzt.

8.2. Hinsichtlich der vom Privatklager und der Beschuldigten zu diesem Vorfall
im Rahmen im Untersuchungsverfahren gemachten Aussagen kann auf die kor-
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rekte Wiedergabe derselben durch die Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51
S.22f).

8.3. Im Rahmen der tatnachsten Einvernahme schilderte der Privatklager die-
sen Vorfall in freier Erzahlung. Er beschrieb bildhaft und detailliert, wie die Be-
schuldigte das Messer aus der Kichenschublade geholt und ihm an den Hals ge-
halten habe, wobei er den Druck der Klinge gespurt habe (Urk. 3/1 S. 6). Im
Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Befragung (Urk. 3/2 S. 13 ff.) legte er —
durch Nachahmung der Haltung der Beschuldigten — Uberdies dar, mit welcher
Hand und in welcher Position die Beschuldigte das Messer gehalten und wo sie
dieses angesetzt habe (mit der Schneide voran gegen seine linke Halsseite). Wei-
ter war er in der Lage, das Messer relativ klar zu beschreiben (einschneidiges
Fleischmesser mit ca. 20 cm lange Klinge, schwarzer Griff). Seine Schilderung
der empfundenen Hilflosigkeit und Angst bzw. seine Unsicherheit, ob sie ihm nun
tatsachlich die Kehle durchschneiden wurde, verleiht seinen Aussagen zusatzlich
Glaubhaftigkeit, genauso wie die plausible und bildhafte Beschreibung, wie er die
Beschuldigte letztlich entwaffnen konnte. Ubertreibungen und (iberméassige Belas-
tungen der Beschuldigten sind in seinen Aussagen nicht zu erkennen. So gab er
an, die Beschuldigte habe ihm das Messer zwar mit gewissem Druck an den Hals
gehalten, beschrankt die Dauer dieser Drohgebarde jedoch in zeitlicher Hinsicht
auf 10 - 15 Sekunden und stellte von sich aus klar, dass die Beschuldigte nicht
geschnitten habe. Es habe deshalb auch lediglich einen leichten Abdruck bzw.
Kratzer gegeben, was somit nicht schlimm gewesen sei und auch keine Narbe
hinterlassen habe (Urk. 3/2 S. 14, 23). Auch schreckte er nicht von Selbstbelas-
tungen zurick, als er angab, die Beschuldigte nach dem Vorfall gepackt und auf
den Boden gedruckt zu haben, bis sich diese beruhigt habe (Urk. 3/2 S. 15).

8.4. Im Rahmen der Befragung an der Berufungsverhandlung beschrieb der
Privatklager den Vorfall im Wesentlich identisch und nicht weniger detailliert und
plastisch (Prot. Il S. 49 ff.). Ligensignale wie eine zunehmende Aggravation der
Vorwiirfe gegen die Beschuldigte oder Ubertreibungen sind in seinen Aussagen
nicht erkennbar. Im Gegenteil schwachte der Privatklager seine Aussage mit Blick

auf die Dauer des an den Hals Haltens des Messers gar noch etwas ab ("Nicht
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lange, ca. 6 - 7 Sekunden.", Prot. Il S. 50). Ferner vermochte er auch nachvoll-
ziehbar und detailliert zu erklaren, wie er sich aus seiner Gefahrenlage befreien
konnte. Er habe etwas machen mussen, weil sie mit dem Messer richtig gegen
seinen Hals gedruckt habe. Sie habe wieder diesen Ausdruck in den Augen ge-
habt. Er habe beide Hande frei gehabt und entsprechend mit der linken Hand ihre
messerfuhrende Hand von seinem Hals weggestossen, wobei er in dem Moment,

als er ihre Hand beruhrt habe, gleichzeitig zurlickgewichen sei (Prot. 11 S. 50 f.).

8.5. Der Privatklager gibt hinsichtlich der empfundenen Bedrohungslage — wie
zuvor bereits angesprochen — glaubhaft an, dass er nicht recht gewusst habe, ob
sie "es" macht. Er habe sich hilflos gefuhlt und habe sich entsprechend einfach
nicht mehr bewegt. Wenn die Beschuldigte in diesem "Streit-Modus" sei, sei sie
ein anderer Mensch. Sie habe ihm zwar sehr oft gedroht, sie wirde ihn umbringen
oder ihm den Penis abschneiden, wenn er schlafe (dazu nachfolgend Anklagesa-
chverhalt 7), was er aber jeweils nicht ernst genommen habe. Sie habe auch
sonst schon ein Messer geholt, um ihm zu drohen, habe dann aber einfach etwas
herumgefuchtelt und sei ihm mit dem Messer nie nahe gekommen. In diesem Fall
aber schon. Als er bei diesem Vorfall das Messer am Hals gespurt habe, habe er
diese Drohung folglich sehr ernst genommen (Urk. 3/2 S. 15 f.; Prot. I S. 49 f.).
Insgesamt weisen die Aussagen des Privatklagers auch zu diesem Vorfall ver-
schiedene Realkennzeichen auf und erwecken klar den Eindruck, dass seine
Schilderungen auf tatsachlich Erlebtem basieren. Entsprechend ist auch durchaus
glaubhaft und hat als erstellt zu gelten, dass der Privatklager durch die Drohge-
barde der Beschuldigten — zumindest kurzzeitig — ernsthaft in Todesangst versetzt
wurde. Daran andert — entgegen der Verteidigung (vgl. Prot. I S. 52) — nichts,
dass der Privatklager der Beschuldigten rein korperlich Uberlegen war und er sie
schliesslich doch noch entwaffnen konnte.

8.6. Die Beschuldigte stellte sich Uber samtliche Einvernahmen hinweg auf den
Standpunkt, dass der beschriebene Vorfall so nie stattgefunden habe und war

dabei auffallend darum bemunht, den Privatklager schlecht darzustellen und diesen
stattdessen zu belasten. So gab sie zunachst an, es sei so traurig, dass er solche

Unwahrheiten erzahlen misse, sie frage sich, wieso so ein Mensch uberhaupt



- 28 -

noch frei herumlaufen kdnne. Sie habe nie so etwas getan, vielmehr habe der Pri-
vatklager einmal selber so etwas gemacht. Die Beschuldigte vermochte dann je-
doch keine konkreteren Angaben zu machen, was damit gemeint sei (Urk. 2/1

S. 4). Im Rahmen der zweiten Einvernahme stritt sie den Vorfall — zumindest was
die ihr gemachten Vorwurfe anbelangt — ab, betonte dann aber, das mit dem zu
Boden dricken von ihr durch den Privatklager habe dagegen stattgefunden und
sie sei deswegen eine Woche im Spital gewesen (Urk. 2/2 S. 4). Wie die Vo-
rinstanz zutreffend ausflhrte, ergab sich im Rahmen einer anderen Befragung der
Beschuldigten (im Verfahren gegen den Privatklager), dass sie damals von einem
anderen Vorfall gesprochen habe, der zu diesem einwochigen Spitalaufenthalt ge-
fuhrt habe. Es kann diesbezuglich auf die Ausfihrungen der Vorinstanz verwiesen
werden (Urk. 51 S. 23; Art. 82 Abs. 4 StPO). Insgesamt erscheinen die Ausfih-
rungen der Beschuldigten mithin wenig glaubhaft und sind als Schutzbehauptun-
gen zu qualifizieren. Auch anlasslich der Berufungsverhandlung bestritt sie den
Vorwurf unter anderem damit, dass dies bereits aufgrund des Grdssenunter-
schieds nicht passiert sein kénne (Prot. Il S. 17). Diesbezuglich und hinsichtlich
der seitens der Verteidigung gemachten weiteren Einwendungen kann — soweit
diese nicht ohnehin bereits durch die vorstehenden Erwagungen entkraftet wur-
den — ebenfalls auf die zutreffenden Ausflihrungen der Vorinstanz verwiesen wer-
den (Urk. 51 S. 24 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO).

8.7. Nach dem Gesagten erweist sich der Anklagesachverhalt 5 gestitzt auf die

glaubhaften Aussagen des Privatklagers als erstellt.

9. Anklagesachverhalt 6 (No6tigung durch Schlage wahrend Autofahrt)

9.1. In Anklagesachverhalt 6 wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten so-
dann vor, ca. Mitte August 2017 auf einer Autofahrt aufder . -Strasse in
J._in Richtung Autobahnzubringer zur A1 zunachst verbal verlangt zu ha-
ben, dass er sofort anhalten solle, was jedoch mangels Haltegelegenheit nicht
moglich gewesen sei. Darauf soll sie dem Privatklager mit einer etwa 40 cm lan-
gen Verlangerungsstange aus Aluminium, die zu einem Schneebesen fur das Au-

to gehdrt habe, wahrend der Fahrt mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h mehr-
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mals wuchtig auf den Hinterkopf geschlagen und dabei geschrien haben, dass sie

jetzt alle sterben wirden, dies um den Privatklager zum Anhalten zu zwingen.

9.2. Vorweg kann wiederum auf die Darlegung der Aussagen des Privatklagers
und der Beschuldigten im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (Urk. 51 S. 27
f.).

9.3. Mit Blick auf die Aussagen des Privatklagers ist insbesondere seine erste
Schilderung des Vorfalls anlasslich der tatnachsten Einvernahme besonders be-
merkenswert (Urk. 3/1 S. 5). Darin schildert er die Geschehensablaufe des Vor-
falls in einer langeren freien Erzahlung detailliert, lebensnah und entsprechend
eindrucklich. Im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme (Urk. 3/2

S. 17 ff.) rund ein halbes Jahr spater blieben seine Aussagen durchwegs konstant
und der Privatklager gab dabei teilweise gar noch zusatzliche Details zu Protokoll
(vgl. sogleich). Insgesamt sind in seinen Aussagen eine Vielzahl von Realkenn-
zeichen erkennbar. Neben der exakten Angabe, wer (er, die Beschuldigte, seine
beiden Kinder sowie die gemeinsame Tochter) auf welchem Sitz im Familienvan
gesessen habe, schildert die Situation kurz vor, wahrend und nach dem eigentli-

chen Ubergriff der Beschuldigten sehr plastisch und plausibel.

9.3.1. In der ersten Einvernahme berichtete der Privatklager im Einzelnen

(Urk. 3/1 S. 5), er habe die ersten zwei Schlage, welche die Beschuldigte mit der
rechten Hand ausgeflhrt habe, auf den Kopf erhalten, habe dann aber einen wei-
teren Schlag abwehren konnen und sei schliesslich wie von der Beschuldigten
verlangt auf die Seite gefahren und habe angehalten. Er habe Todesangst gehabt
und habe keine andere Wahl gehabt, als bei der nachstmaoglichen Gelegenheit
anzuhalten. Er sei entsprechend nach dem Anhalten auch regelrecht "explodiert"
und habe die Beschuldigte und F.___ samt Kinderwagen aus dem Auto "ge-
holt". Auffallend authentisch wirkt auch seine Beschreibung der Reaktion seiner
Kinder. Sein Sohn habe nicht mehr einfach geweint, sondern geschrien, weil er
Todesangst gehabt habe. Er habe nicht mal Luft geholt, sondern nur noch durch-
gehend geschrien. Er (der Privatklager) habe sowas noch nie gesehen. Seine
Tochter habe die Beschuldigte bereits vor den Schlagen vergeblich angefleht,

aufzuhdren, mit ihm zu streiten, da er am Fahren sei. Als die Beschuldigte dann



mit der Stange auf ihn eingeschlagen habe, habe auch sie geweint und die Be-
schuldigte angefleht aufzuhdren. Weiter erwahnte er nebensachliche Details, wie
etwa die Erklarung, wo genau sich die Verlangerungsstange des Schneebesens
im Auto befunden habe (unter dem Sitz der mittleren Sitzreihe), wie diese aussah
(ca. 40 - 50 cm, Aluminium) und weshalb er diese Uberhaupt mitfuhrte (weil das
Auto so gross gewesen sei). Neben der Wiedergabe von Gesprachsteilen ("Und
da sagte Frau A.___, wenn ich nicht sofort anhalte, [...] dann sterben wir alle";
"sie hat immer wieder geschrien, dass wir jetzt alle sterben") erzahlte er auch von
Komplikationen im Handlungsablauf, so etwa, dass die Beschuldigte im Wagenin-
neren mit der Stange nicht richtig habe ausholen kdnnen und entsprechend nicht
mit voller Wucht habe zuschlagen kénnen. Neben dieser Relativierung verzichtet
der Privatklager auch sonst auf allenfalls naheliegende Ubermassige Belastungen,
insbesondere was die Verletzungsfolgen betrifft. Es habe zwar schon sehr weh
getan und die Schlage hatten in Beulen resultiert. Es habe aber nicht geblutet.

9.3.2. Im Rahmen der zweiten Einvernahme schilderte der Privatklager den Vor-
fall weitestgehend identisch und ebenso detailreich (Urk. 3/2 S. 17 ff.). Zwar konn-
te er sich nicht mehr genau erinnern, was genau die Beschuldigte in diesem Mo-
ment von ihm verlangt hatte. Es sei wie so oft wieder irgendeine Diskussion bzw.
wieder mal ein Streit gewesen, in dem die Beschuldigte nicht bekommen habe,
was sie wollte. In Anbetracht dessen, dass diese Befragung rund ein halbes Jahr
nach der tatnachsten Einvernahme stattfand und Streitigkeiten wegen Kleinigkei-
ten in der Beziehung der beiden fast an der Tagesordnung waren, durfte diese Er-
innerungslicke den mit zunehmender Zeit verblassenden Erinnerungen geschul-
det sein. Sodann berichtete der Privatklager auch in dieser Einvernahme von drei
Schlagen der Beschuldigten, wenngleich er in Abweichung zur ersten Befragung
erklarte, sie habe ihn einmal am Kopf getroffen, worauf er die zwei nachsten
Schlage habe abwehren kénnen. Diese leichte Inkongruenz zur ersten Einver-
nahme betrifft zwar das Kerngeschehen. Nachdem der Vorfall zum Zeitpunkt der
staatsanwaltschaftlichen Einvernahme bereits mehr als eineinviertel Jahre zurlck-
lag und der Privatklager zudem von sich aus angab, er habe bei den Schlagen
nicht genau mitgezanhlt, wirkt sich dies auf die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen

insgesamt nicht gravierend aus, dies umso mehr, als dass diese leichte Abwei-



chung gerade keine Aggravation der Vorwurfe, sondern eher eine Abschwachung
darstellt. Gleiches gilt mit Blick auf das Geschehen nach dem eigentlichen Vorfall,
zu dem er bei der zweiten Einvernahme angab, die Beschuldigte habe ihn nach
dem Vorfall, nachdem er sie zusammen mitF.__ und dem Kinderwagen aus-
geladen habe, vom Bahnhof aus angerufen, wo er sie dann wieder abgeholt habe.
In der ersten Einvernahme sagte er diesbezlglich noch, es seien dann alle wieder
ins Auto gestiegen und er habe die Beschuldigte nach Hause gefahren (Urk. 3/1
S. 5). Nachdem dies nicht mehr das eigentliche Kerngeschehen betrifft, tut auch
diese leichte Differenz zu seinen frUheren Angaben der Glaubhaftigkeit seiner
Aussagen keinen Abbruch.

9.3.3. In der Befragung vor der hiesigen Kammer schilderte der Privatklager den
Vorfall erneut detailreich, eindrtcklich plastisch und im Wesentlichen gleich wie in
den friheren Einvernahmen (Prot. Il S. 36 ff.). Er berichtete erneut von drei
Schlagen der Beschuldigten mit der Verlangerungsstange. Auf die Frage, wohin
die Schlage ihn getroffen hatten, gab er in dieser Befragung an, die Schlagen sei-
en auf seine rechte Seite in Schulter und Nackenbereich gegangen. Trotz der
leicht anderen Bezeichnung steht somit auch diese Aussage im Wesentlichen im
Einklang mit seinen frGheren Aussagen (Schlage gegen den Kopf, die er teilweise
abwehren konnte) und stellt jedenfalls auch keine erkennbare Ubertreibung oder
eine Aggravation der Vorwurfe dar. Es kann entsprechend auf das hiervor Gesag-
te verwiesen werden. Im Ergebnis erweist sich das Aussageverhalten des Privat-
klagers mit Blick auf das Kerngeschehen als sehr konstant und seine Aussagen in

Anbetracht der zahlreichen Realkennzeichen als sehr glaubhaft.

9.4. Die Beschuldigte bestritt den Vorwurf vorwiegend mit dem Argument, es sei
gar nicht moglich, dass sie den Privatklager derart geschlagen hatte, ohne dass
sie verunfallt waren. Zudem ware jeder andere Mensch nach so einem Vorfall
zum Arzt gegangen, um die Verletzungen zu zeigen. Eine solche Verlangerungs-
stange habe es ihres Wissens auch gar nie gegeben (Urk. 2/1 S. 4 f.). An der Be-
rufungsverhandlung brachte sie erneut vor, es sei gar nicht denkbar, dass jemand
nach solchen Schlagen auf den Kopf noch unfallfrei weiterfahren konne, was zei-

ge, dass die Geschichte vom Privatklager frei erfunden worden sei (Prot. Il S. 18).



Mit diesen Aussagen vermag die Beschuldigte die hohe Glaubhaftigkeit der Aus-
sagen des Privatklagers allerdings nicht ernsthaft in Zweifel zu ziehen, zumal die-
ser angab, dass er die Schlage relativ bald habe abwehren kénnen und entspre-
chend schliesslich auch habe anhalten konnen. Zudem seien die Schlage nicht
Ubermassig stark gewesen, da sie nicht richtig habe ausholen konnen. Entspre-
chend hatten auch "nur" Beulen resultiert, welche keine arztliche Behandlung er-
forderten. Ein einigermassen kontrolliertes, unfallfreies Anhalten erscheint vor
diesem Hintergrund entgegen der Beschuldigten somit keineswegs ausgeschlos-
sen. Die hiervor erlauterten detaillierten Angaben des Privatklagers zum vermeint-
lichen Tatwerkzeug erscheinen sodann wesentlich glaubhafter als die pauschale
Bestreitung der Beschuldigten, wonach sie eine solche Stange im Auto nie gese-
hen habe. Im Ubrigen korrespondieren die Angaben des Privatklagers zum Vorfall
mit den Angaben der Beschuldigten, wonach sie normalerweise in der mittleren
Sitzreihe neben F.___ sitze und Rechtshanderin sei (Urk. 2/1 S. 5). Nicht zu
hoéren ist sodann auch die Verteidigung der Beschuldigten, soweit diese einwen-
det, es sei nicht ersichtlich, wie die vom Privatklager beschriebenen Schlage von
der Ruckbank aus Uberhaupt hatten erfolgen kdnnen, da die Kopfstutze im Weg
gewesen ware. Gemass Aussagen des Privatklagers befand sich die Beschuldig-
te nicht direkt hinter dem Fahrersitz, sondern auf der rechten Seite hinter dem
Beifahrersitz (so auch Prot. Il S. 37). Durch die Lucke zwischen Fahrer- und Bei-

fahrersitz sind solche Schlage somit durchaus moglich.

9.5. Nach dem Gesagten sind die Aussagen der Beschuldigten somit als reine
Schutzbehauptungen zu qualifizieren. Der Anklagesachverhalt 6 erweist sich mit-

hin gestltzt auf die glaubhaften Aussagen des Privatklagers als erstellt.

10. Anklagesachverhalt 7 (mehrfache versuchte Drohungen)

10.1. Der Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, dem Privatklager wahrend der
ganzen Beziehung regelmassig gedroht zu haben, ihn umzubringen und ihm den

Penis abzuschneiden, wenn er schlafe.

10.2. Dieser Vorwurf war im Rahmen der polizeilichen Einvernahme noch kein

Thema. Erst im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen erklarte der



Privatklager, dass solche Drohungen regelmassig stattgefunden hatten (vgl. etwa
Urk. 3/2 S. 14 im Zusammenhang mit Anklagesachverhalt 5: "Das Ubliche. Ich
bringe dich um, bla, bla, bla."; Urk. 3/2 S. 15; ). Im Schnitt hatten diese etwa jeden
zweiten Tag stattgefunden. Sie habe ihm gesagt, dass sie ihn umbringen wirde,
wenn er sie verlasse. Ferner habe sie gedroht, ihm den "Schwanz" abzuschnei-
den, wenn er einschlafe. Er habe diese Drohungen jedoch nicht ernst genommen
(Urk. 3/2 S. 15).

10.3. Anlasslich der Berufungsverhandlung schilderte der Privatklager sodann
beispielhaft solche Vorfalle. Die Beschuldigte sei wie so oft wegen irgendetwas
Kleinem eifersuchtig gewesen. Er sei vollig Ubermudet gewesen und habe schla-
fen gehen wollen bzw. er habe schlafen missen, nachdem er nachtelang auf die
kleine Tochter habe aufpassen missen und ohnehin sehr schlecht schlafe. Da
habe sie zu ihm gesagt, wenn er jetzt einschlafe, wirde sie ihn abstechen. Bei ei-
nem anderen Vorfall, bei dem es wieder um eine Kleinigkeit gegangen sei, habe
sie ihm gesagt, er solle es nicht wagen, einzuschlafen, denn sobald er schlafe,
wurde sie ihm den Penis abschneiden. Es sei zwar schon nicht gerade angenehm
gewesen, vor dem Hintergrund solcher Drohungen einzuschlafen. Letztlich habe
er ihr aber nicht geglaubt, dass sie die Drohungen wahrmachen wurde (Prot. I
S.52f.).

10.4. Bei den Akten befindet sich ein vom Privatklager aufgenommenes Video, in
welchem die Beschuldigte wahrend eines Streits mit einem grossen Fleischmes-
ser vor dem Privatklager herumfuchtelt, ihm sagt, er solle "sich verpissen" und ihn
— nachdem dieser zu verstehen gibt, er gehe nicht — fragt, ob er wirklich riskieren
wolle, seinen Penis zu verlieren (Urk. 1/13). Dieser direkte Beweis stltzt entspre-
chend die Aussagen des Privatklagers. Umgekehrt erscheinen die pauschalen
Bestreitungen der Beschuldigten (Urk. 2/3 S. 11; Prot. Il S. 18) in Anbetracht des-
sen als wenig glaubhaft. Ob sie das Messer — wie sie selber zu ihrer Verteidigung
vorbringt — rein zufallig in der Hand gehabt habe, weil sie gerade beim Kochen
gewesen sei (Prot. Il S. 17), ist von vornherein unbehelflich, andert dies doch
nichts daran, dass sie auf dem Video deutlich horbar verbale Drohungen ausge-

sprochen hat, wie es ihr in der Anklageschrift vorgeworfen wird.



10.5. Dass die Aussagen des Privatklagers zu diesem Vorwurf eher pauschal
ausfallen, ist einerseits damit zu erklaren, dass diese in der Regel anlasslich von
Streitigkeiten zwischen ihm und der Beschuldigten erfolgt sein durften, welche
gemass glaubhaften Angaben des Privatklagers fast an der Tagesordnung gewe-
sen seien, und andererseits damit, dass der Privatklager solchen Aussagen keine
grosse Beachtung geschenkt hatte. Immerhin vermochte er jedoch anlasslich der
Befragung an der Berufungsverhandlung weitere Falle solcher Drohungen etwas
genauer und insoweit glaubhaft zum umreissen. Uberdies sind vereinzelte sol-
cher Todesdrohungen wie oben dargelegt bereits anhand der Ubrigen Sachverhal-

te erstellt (Anklagesachverhalte 5 und 6).

10.6. Im Ergebnis sind die der Beschuldigten in Anklagesachverhalt 7 vorgewor-
fenen regelmassigen Drohungen mithin als erstellt zu erachten, wobei — wie in der
Anklage beschrieben — davon auszugehen ist, dass sich der Privatklager von die-

sen Drohungen jedoch unbeeindruckt zeigte.

11. Beschimpfung (Anklagesachverhalt 8)

11.1. Schliesslich wird der Beschuldigten vorgeworfen, der Mutter des Privatkla-
gers per WhatsApp am 27. Dezember 2018 unter anderem geschrieben zu haben

"Ich versuech mini LU0t z schitze vor dim kranke psychopate sohn."

11.2. Die Beschuldigte anerkennt den Sachverhalt (Urk. 2/3 S. 5, 12; Prot. Il

S. 19), welcher Uberdies auch durch einen Screenshot, der den entsprechenden
Ausschnitt der WhatsApp-Konversation zwischen der Beschuldigten und der Mut-
ter des Privatklagers zeigt (Beilage zu Urk. 1/16) dokumentiert ist. Anklagesach-

verhalt 8 gilt entsprechend als erstellt.

lll. Rechtliche Wiirdigung

1. Wiederholte Tatlichkeiten (Anklagesachverhalt 1)

1.1.  Wie im Rahmen der Sachverhaltserstellung festgehalten, gilt der Anklage-
sachverhalt 1 — entgegen der Vorinstanz — einzig hinsichtlich der eingestandenen

Ohrfeige als erstellt. Daflr ist die Beschuldigte — unter Verweis auf die insofern



zutreffende rechtliche Wuirdigung der Vorinstanz (Urk. 51 S. 40 f.; Art. 82 Abs. 4
StPO) — der (einfachen) Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1i.V.m. Abs. 2
lit. ¢ StGB schuldig zu sprechen. Im Ubrigen ist sie aufgrund der verbleibenden

Zweifel von den weitergehenden Vorwurfen des Anklagesachverhalts 1 in dubio

pro reo freizusprechen.

2. No6tiqgung / Drohung vom Januar/Februar 2017 (Anklagesachverhalt 2)

2.1. Vorweg kann auf die zutreffenden allgemeinen rechtlichen Erwagungen der
Vorinstanz zur Notigung gemass Art. 181 StGB sowie zur Drohung gemass
Art. 180 StGB verwiesen werden (Urk. 51 S. 41 ff.).

2.2. Nachdem wie dargelegt auf der Sachverhaltsebene nicht erstellt werden
kann, dass die Beschuldigte diese Suizidandrohung dazu eingesetzt hatte, den
Privatklager dazu zu zwingen, sie entgegen seinem Willen nicht zu verlassen,
scheidet eine Notigung im Sinne von Art. 181 StGB — entgegen der Vorinstanz —
aus. Zutreffend ist jedoch die rechtliche Wirdigung der Vorinstanz als Drohung im
Sinne von Art. 180 StGB. Zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen kann auf die
zutreffenden Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 43;
Art. 82 Abs. 4 StPO). Erganzend anzufugen ist, dass sich die Androhung des
Ubels — wie im vorliegenden Fall — auch gegen Rechtsgiiter des Drohenden sel-
ber richten kann, sofern sie geeignet ist, das Opfer in Schrecken oder Angst zu
versetzen (Urteil des Bundesgerichts 6B_192/2012 vom 10. September 2012

E. 1.1.), wobei im vorliegenden Fall hinzukam, dass die Beschuldigte mit dem
gemeinsamen Kind des Privatklagers schwanger war und die Verwirklichung der
Drohung ihn als werdenden Vater durch die Gefahrdung des Ungeborenen im
Falle des Suizidversuchs insofern auch direkt betroffen hatte. Dass eine solche
Drohung objektiv geeignet ist, eine verstandige Person in Angst und Schrecken
zu versetzen, bedarf dabei keiner weiteren Erklarungen. Da sich die vorliegende
Tat sodann im Rahmen der Konkubinatsbeziehung zwischen der Beschuldigten
und dem Privatklager abspielte, ist ein Strafantrag nicht erforderlich (Art. 180
Abs. 2 lit. b StGB). Die Beschuldigte ist somit der Drohung im Sinne von Art. 180
StGB schuldig zu sprechen.



3. Anklagesachverhalt 3

3.1. Tétlichkeit mit Baseballschldger (Sachverhalt 3.1.)

3.1.1. Vorweg kann auf die zutreffenden rechtlichen Ausfuhrungen der Vorinstanz
zum Tatbestand der Tatlichkeit gemass Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 lit. ¢ StGB

verwiesen werden (Urk. 51 S. 44).

3.1.2. Die mit Blick auf Anklagesachverhalt 3.1. sachverhaltsmassig erstellten
zwei Schlage gegen den Knie-/Oberschenkelbereich und gegen den Oberkor-
per/Oberarmbereich resultierten gemass Aussagen des Privatklagers in blauen
Flecken bzw. in leichten Prellungen. Entsprechend sah er sich weder gezwungen,
eine Arzt aufzusuchen, noch berichtet er davon, dass diese Ubermassig schmerz-
haft gewesen seien oder ihn im Nachgang ernsthaft beeintrachtigt hatten. Diese
sind folglich als Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB zu qualifizieren,
wobei von einer Handlungseinheit auszugehen ist. Den Privatklager mit dem
Baseballschlager zu schlagen bzw. ihm damit Schmerzen zuzufligen, muss so-
dann als direktes Handlungsziel der Beschuldigten betrachtet werden. Entspre-
chend ist sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand erflllt. Auch
diese Tat ereignet sich im Rahmen der Konkubinatsbeziehung zwischen der Be-
schuldigten und dem Privatklager, weshalb die Tat von Amtes wegen zu ahnden
ist. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgriinde sind sodann nicht ersichtlich.
Die Beschuldigte ist entsprechend hinsichtlich Anklagesachverhalt 3.1. der einfa-
chen Tatlichkeiten gemass Art. 126 Abs. 1i.V.m. Abs. 2 lit. ¢ StGB schuldig zu

sprechen.
3.2. Anklagesachverhalt 3.2. (N6tigung betr. F. auf die Treppe werfen)

3.2.1. Es kann wiederum auf die rechtlichen Ausfuhrungen der Vorinstanz zum
Tatbestand der Notigung verwiesen werden (Urk. 51 S. 42 1.).

3.2.2. Zutreffend ist auch die rechtliche Wurdigung der Vorinstanz, auf die ent-
sprechend ebenfalls verwiesen werden kann (Urk. 51 S. 44 f.; Art. 82 Abs. 4
StPO). Durch die sowohl verbale als auch nonverbale Drohung, die gemeinsame
Tochter F.__ im Treppenhaus mehrere Meter hinunter auf die Treppe zu wer-



fen, was in schweren Verletzungen oder gar dem Tod des Sauglings resultiert
hatte, hat die Beschuldigte den Privatklager ernsthaft in Angst und Schrecken
versetzt. Damit hat sie sich eines unerlaubten Mittels bedient, um den Privatklager
gegen dessen Willen zur Ruckkehr in die Wohnung zu zwingen, was ihr auch ge-
lang. Der objektive Tatbestand der Notigung ist somit erfullt.

3.2.3. Die Beschuldigte handelte sodann im Wissen und Wollen, dass der Privat-
klager als Vatervon F.__ durch diese Androhung in Angst versetzt und zum
Schutze seiner Tochter zurtick in die Wohnung kommen wirde. Entsprechend ist
auch der subjektive Tatbestand erfullt. Rechtfertigungs- und Schuldausschluss-
grunde sind nicht ersichtlich. Die Beschuldigte ist folglich der Notigung gemass
Art. 181 StGB fur schuldig zu befinden.

4. Anklagesachverhalt 4 (Korperverletzung durch Biss in den Finger)

4.1. Vorweg kann grundsatzlich auf die allgemeinen rechtlichen Ausfuhrung zur
Tatlichkeit bzw. zur einfachen Kdrperverletzung verwiesen werden (Urk. 51
S.451.).

4.2. Klar erscheint mit der Vorinstanz, dass es sich beim vorliegend zur Beurtei-
lung stehenden Biss in den Finger nicht um eine schwere Korperverletzung han-
deln kann. Als schwieriger erweist sich die Subsumtion dieses Ubergriffs unter
den Tatbestand der Korperverletzung oder der Tatlichkeit, zumal dafur griffige
Abgrenzungskriterien fehlen. Fur eine Korperverletzung ist eine nicht mehr bloss
harmlose Beeintrachtigung der korperlichen Integritat oder des gesundheitlichen
Wohlbefindens erforderlich. Dies wird in der Regel dann der Fall sein, wenn inne-
re oder aussere Verletzungen oder Schadigungen zugefligt werden, die mindes-
tens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochen-
briche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhaltnismassig rasch und prob-
lemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschitterungen, Quetschungen mit Blut-
ergussen und Schirfungen, sofern sie um einiges Uber blosse Kratzer hinausge-
hen. Dass die korperlichen Beeintrachtigungen den Beizug eines Arztes notig
machen, spricht klar fur eine einfache Korperverletzung, ist jedoch nicht zwingend

erforderlich. Umgekehrt kdnnen Eingriffe in die korperliche Integritat nur dann als



blosse Tatlichkeiten gewertet werden, wenn sie lediglich Schrammen, Kratzer,
Schurfungen, blaue Flecken, Quetschungen und dergleichen bewirken, die keine
besondere Behandlung erfordern, rasch ausheilen und Uberdies nicht erhebliche
Schmerzen hervorrufen (BGE 103 IV 65 E. 11.2.c; vgl. ROTH/BERKENMEIER in: Bas-
ler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, N. 3 f., N. 10 zu Art. 123 StGB, m.w.H.).
Vorliegend erlitt der Privatklager eine stark blutende Bisswunde am Mittelfinger.
Zwar gab er an, keinen Arzt aufgesucht zu haben, sondern den Finger selber des-
infiziert und verbunden zu haben. Es sei auch keine Narbe zurickgeblieben. Den
Biss der Beschuldigten stufte er allerdings auf einer Skala von 1 - 10 mit 8 oder 9,
mithin als sehr stark ein (Urk. 2/1 S. 3). Nachdem es sich bei den Fingern um ein
sehr sensitives Korperteil handelt, durfte dieser Biss entsprechend sehr schmerz-
haft gewesen sein und auch eine gewisse Heilungszeit in Anspruch genommen
haben. Kommt hinzu, dass erfahrungsgemass selbst geringflgige Verletzungen
der Finger geeignet sind, den Betroffenen Uber mehrere Tage im Alltag zu beein-
trachtigen. Sodann birgt gerade eine Bissverletzung auch ein gewisses Infektions-
risiko. Insgesamt ist mit der Vorinstanz somit davon auszugehen, dass in diesem
Fall die Schwelle zur einfachen Korperverletzung — wenn auch nur sehr geringfu-
gig — Uberschritten wurde (Urk. 51 S. 46). Das Gesetz sieht fur solche Falle, die
im untersten Bereich der Bandbreite des Grundtatbestands der einfachen Korper-
verletzung liegen, mit dem leichten Fall gemass Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB eine
weitere Abstufung vor, welche es dem Richter erlaubt, die Strafe gegebenenfalls
zu mildern, womit der Richter von der gesetzlich vorgesehenen Startart abwei-
chen kann und entsprechend — im Unterschied zu Grundtatbestand gemass Ziff. 1
Abs. 1 — insbesondere auch nur eine Busse ausgesprochen werden kann. Der ob-
jektive Tatbestand von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ist mithin erfullt. Gleiches gilt
mit Verweis auf die zutreffenden Ausfuhrungen der Vorinstanz auch hinsichtlich
des subjektiven Tatbestands (Urk. 51 S. 46; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch diese Tat
wird in Anbetracht der zum Tatzeitpunkt bestehenden Konkubinatsbeziehung ge-
mass Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB von Amtes wegen verfolgt.

4.3. Im Ergebnis ist die Beschuldigte hinsichtlich Anklagesachverhalt 6 eines
leichten Falls der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2
i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB schuldig zu sprechen.



5. Anklagesachverhalt 5 (Gefahrdung des Lebens)

5.1. Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Wirdigung dieses Vorfalls zunachst
festgehalten, dass die Tathandlung der Beschuldigten jedenfalls den Tatbestand
der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1i.V.m. Abs. 2 lit. b StGB erfullt (Urk. 51
S. 47). Dem ist zuzustimmen. Bereits das an den Hals halten der Klinge eines
Messers kann vom Opfer nur als Androhung, ihm die Kehle aufzuschneiden, ver-
standen werden. Der Privatklager gab sodann glaubhaft an, dass er aus Angst,
dass sie ihn wirklich aufschlitzen kdnnte, entsprechend fur mehrere Sekunden
bockstill gestanden sei. Wenngleich er kurze Zeit spater offenbar den Mut auf-
bringen konnte, sich zu wehren und der Beschuldigten das Messer wegzuneh-

men, wurde er durch ihre Drohgebarde in Angst und Schrecken versetzt.

5.2. Was den Tatbestand der Gefahrdung des Lebens gemass Art. 129 StGB
angeht, kann zunachst auf die allgemeinen rechtlichen Ausfihrungen der Vo-
rinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 47 f.). Das Bundesgericht hat in ahnlichen
Fallen eine Gefahrdung des Lebens bejaht, so etwa in einem Fall, als ein Vater im
Rahmen einer familiaren Auseinandersetzung in der Kuche ein gezacktes, schar-
fes Brotmesser zunachst seiner Tochter unter den Hals und schliesslich seiner
Ehefrau drei bis fiunf Minuten an den Hals hielt und dazu auch verbale Drohungen
ausstiess. Es hielt fest, dass aufgrund der Art des Messers lebensgefahrliche
Schnittverletzung ohne grossem Kraftaufwand hatten zugefugt werden konnen.
Die unmittelbare Lebensgefahr ergebe sich dadurch, dass der Tater hocherregt
gewesen sei und gezittert habe, woraus eine nahe Moglichkeit einer fahrigen Be-
wegung durch ihn selber bestanden hatte. Uberdies habe sich zusatzlich die Még-
lichkeit einer panischen Reaktion der Opfer — namentlich eines Losreissens — er-
geben, die dann zu einer unkontrollierten Bewegung mit dem Brotmesser hatte
fuhren kdénnen (Urteil des Bundesgerichts 6S.454/2004 vom 21. Marz 2006 E. 4).
Sodann hat das Bundesgericht in verschiedenen Raubfallen, in welchen das Op-
fer mit einer unmittelbar am Hals angesetzten Stichwaffe bedroht wurde, das Vor-
liegen einer konkreten, naheliegenden Lebensgefahr bejaht und entsprechend
den qualifizierten Tatbestand von Art. 140 Abs. 4 StGB, welcher — worauf die Vo-

rinstanz zutreffend hinwies — sogar leicht hohere Anforderungen an den Bestand
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einer Lebensgefahr stellt, als erfullt betrachtet (vgl. dazu NIGGLI/RIEDO in: Basler
Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, N. 141 zu Art. 140 mit zahlreichen Hinweisen

auf Rechtsprechung).

5.3. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung ist vorliegend somit relevant,
dass die Beschuldigte dem Privatklager ein Fleischmesser mit ca. 20 cm langer
Klinge mit der Schneide voran wahrend mehreren Sekunden (mindestens 6 - 7
Sekunden) direkt an den Hals setzte und Uberdies sogar gewissen Druck auf die
Klinge gab. Der Druck sei gemass dem Privatklager dabei "ziemlich stark" gewe-
sen (Urk. 3/2 S. 14). Gemass glaubhaften Angaben des Privatklagers befand sich
die Beschuldigte aufgrund des andauernden Streits in einem erregten Gemutszu-
stand. Sie sei im "Streit-Modus" gewesen, in welchem sie jeweils wie ein anderer
Mensch sei. Man sehe ihr das Bdse richtiggehend an, insbesondere an den Au-
gen, die dann wie tot seien und ihr laufe Speichel herunter beim Sprechen

(Urk. 3/1 S. 6; Prot. Il S. 51 i.V.m. S. 43). Sodann habe sie dabei herumgeschrien
(Urk. 3/1 S. 7). Dass die Situation in Anbetracht des bereits am Hals des Privat-
klagers aufgesetzten Drucks auf die Klinge und des aufgebrachten Gemutszu-
stands der Beschuldigten im Falle einer auch nur leichten Bewegung der Be-
schuldigten oder einer reflexartigen Reaktion (z.B. Losreissen) oder anderweitig
unbedachten Bewegung des Privatklagers leicht zu einer lebensgefahrlichen Ver-
letzung — insbesondere zu einer Eréffnung der Halsschlagader — hatte fuhren
konnen, ist nicht von der Hand zu weisen. Daran andert auch der Umstand, dass
der Privatklager die Situation schliesslich zu entscharfen und die Beschuldigte zu
entwaffnen vermochte, nichts. Wie sich aus seinen Aussagen ergibt, vermochte
sich der Privatklager trotz Todesangst ruhig zu halten und ging auch erst dann zur
Entwaffnung der Beschuldigten Uber, als diese sich offenbar etwas beruhigt hatte
und er die Bedrohung mithin nicht mehr als gleichermassen unmittelbar erachtete.
So gab er im Rahmen der Befragungen im Untersuchungsverfahren an, er habe
sich in Anbetracht der Gefahr durch das angesetzte Messer zunachst einfach
nicht bewegt und sei stehen geblieben, bis die Beschuldigte fertig gewesen sei
und gesagt hatte, was sie sagen wollte (Urk. 3/1 S. 7). Sodann ergibt sich aus
seinen Aussagen auch, dass er in der Folge keineswegs uniberlegt gehandelt

hatte, sondern vielmehr bewusst durch sein koordiniertes Wegstossen der mes-
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serfuhrenden Hand und gleichzeitigem Zurtuckweichen (Urk. 3/2 S. 15; Prot. Il
S. 51) Schlimmeres verhindern konnte. Dass bei dieser Abwehrhandlung keine
Verletzungen resultierten, ist somit vorwiegend auf die bedachte Reaktion des
Privatklagers zuruckzufuhren. Dies andert aber nichts daran, dass bis dahin
durchaus eine unmittelbare Lebensgefahr im Rechtssinne bestanden hatte. Der
objektive Tatbestand von Art. 129 StGB ist somit erfuillt.

5.4. Zu Recht hat die Vorinstanz schliesslich auch das Vorliegen der Skrupello-
sigkeit bejaht. Die Beschuldigte hat den Privatklager ohne jeden vernlnftigen
Grund, vermeintlich im Zuge eines Streits Uber eine Kleinigkeit (Urk. 3/1 S. 6;

Urk. 3/2 S. 13), wie diese in der Beziehung zwischen den beiden sehr haufig vor-
gekommen seien, in unmittelbare Todesgefahr gebracht. Diese absolut unverhalt-
nismassige Uberreaktion der Beschuldigten und die damit an den Tag gelegte
Rucksichtslosigkeit gegenuber dem Leben und der korperlichen Integritat ihres
damaligen Partners sind ohne Weiteres als skrupellos zu qualifizieren.

5.5. Der subjektive Tatbestand verlangt bezuglich der unmittelbaren Lebensge-
fahr direkten Vorsatz; Eventualvorsatz genugt nicht (BGE 133 IV 1 E. 5.1). Bei si-
cherem Wissen um den Eintritt der todlichen Verletzung liegt Tétungsvorsatz vor,
so dass die Tatbestande der (versuchten) Totung gemass Art. 111 ff. StGB ein-
greifen. Eine Verurteilung wegen Art. 129 StGB fallt daher nur in Betracht, wenn
der Tater trotz der erkannten Lebensgefahr handelt, aber darauf vertraut, die Ge-
fahr werde sich nicht realisieren (Urteil des Bundesgerichts 6B_758/2018 vom
24. Oktober 2019 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung). Vorlie-
gend ist nicht davon auszugehen, dass die Beschuldigte mit inrer Aktion eine le-
bensgefahrliche Verletzung des Privatklagers anstrebte. Art. 129 StGB erfordert
aber eben "nur", dass der Tater darum wissen muss, dass sein Verhalten eine
unmittelbare Lebensgefahr herbeiflhrt, und zwar in dem Sinne, dass er um die
Maoglichkeit des Erfolgseintritts weiss und er gerade im Wissen um diese Mdglich-
keit die entsprechende Handlung vornehmen will. Mit Blick auf die vorliegende Si-
tuation wird jedem Menschen, der grundsatzlich in der Lage ist, normal und ver-
nunftig zu denken, klar sein, dass das druckvolle Ansetzen einer scharfen Klinge

von einer gewissen Grdsse an den Hals eines Menschen im Falle einer unkontrol-
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lierten oder reflexartigen Bewegung des Opfers zu lebensgefahrlichen Verletzun-
gen fuhren kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Beschuldigte in
ihrer Rage in der damaligen Situation im Wissen um diese Mdglichkeit und im
Wissen darum, dass sich der Privatklager durch rein verbale Drohungen nicht
leicht einschichtern liess (siehe Anklagesachverhalt 7), diese Gefahr fur den Pri-
vatklager gerade herbeifihren wollte, um ihn wirksam in Todesangst zu verset-
zen. Entsprechend hat die Vorinstanz zutreffend auf direktvorsatzliches Handeln

der Beschuldigten geschlossen.

5.6. Nach dem Gesagten ist vorliegend auch der subjektive Tatbestand erfullt.
Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgrunde sind nicht ersichtlich. Die Beschul-
digte ist der Gefahrdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB schuldig zu
sprechen. Wie sich dieser Schuldspruch zum ebenfalls erflillten Tatbestand der
Drohung verhalt, dazu aussert sich die Vorinstanz in ihrem Urteil nicht, verurteilte
die Beschuldigte dann aber letztlich ausschliesslich wegen Gefahrdung des Le-
bens. Nachdem ein allfalliger zusatzlicher Schuldspruch wegen Drohung (Ideal-
konkurrenz) ohnehin dem Verschlechterungsverbot entgegenstiinde, kann die

Frage der Konkurrenz vorliegend offenbleiben.

6. Anklagesacherhalt 6 (Notigung durch Schlage wahrend der Autofahrt)

6.1. Die Vorinstanz hat den Anklagesachverhalt 6 zutreffend als N6tigung quali-
fiziert. Die Beschuldigte hat sich unerlaubter Mittel (Schlage auf den Kopf des
Fahrers wahrend der Autofahrt) bedient, um den Privatklager entgegen seinem
Willen bzw. dem ursprunglich von beiden Seiten vereinbarten Plan, auf direktem
Weg ins Spital Winterthur zu fahren, dazu gezwungen, unvermittelt anzuhalten,
was ihr auch gelang. Im Ubrigen kann auf die Ausfiihrungen der Vorinstanz ver-
wiesen werden (Urk. 51 S. 49; Art. 82 Abs. 4 StPO).

6.2. Die Beschuldigte ist hinsichtlich Anklagesachverhalt 6 der Notigung im Sinne
von Art. 181 StGB fur schuldig zu befinden.
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7. Anklagesachverhalt 7 (Mehrfache versuchte Drohungq)

7.1. Hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen an den Tatbestand der Drohung
kann erneut auf die Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51
S. 41f.).

7.2. Sodann ist auch die rechtliche Wirdigung dieses Anklagesachverhalts
durch die Vorinstanz zutreffend, und es kann zur Vermeidung unnétiger Wieder-
holungen darauf verwiesen werden (Urk. 51 S. 49 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die vo-
rinstanzliche Qualifikation als Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB ist rich-
tig, da der Privatklager sich von den Drohungen unbeeindruckt zeigte und ent-
sprechend nicht in Angst und Schrecken versetzt wurde. Der tatbestandsmassige
Erfolg blieb mithin aus. Daraus — wie die Verteidigung argumentiert (Urk. 54/2

S. 23 f.) — abzuleiten, dass die Drohungen nicht ernst gemeint gewesen und folg-
lich nicht strafwlrdig seien, verfangt nicht. Wie die Vorinstanz bereits zutreffend
festhielt, ist nicht erforderlich, dass die Drohungen seitens des Drohenden wirklich
ernst gemeint sind, also dass er tatsachlich bereit und in der Lage ware, dem Ad-
ressaten das angedrohte Ubel beizufiigen. Es geniigt der Wille des Téaters, das
Opfer mit der Drohung in Angst und Schrecken zu versetzen. Vorliegend ist nicht
ersichtlich, weshalb die Beschuldige dem Privatklager wiederholt angedroht hatte,
ihn umzubringen oder dessen Genitalien im Schlaf zu verstimmeln, wenn sie
damit nicht zumindest beabsichtigt hatte, ihn zu verangstigen. Dass es sich bei
den Drohungen nicht einfach nur um im sozialliblichen Umgangston unbedacht
oder beilaufig dahergesagte Worte handelte, zeigt sich exemplarisch am akten-
kundigen Video, in welchem die Beschuldigte ihre Drohung, dem Privatklager den
Penis abzuschneiden, in ihrer Wirkung dadurch zu verstarken versucht, indem sie
gleichzeitig mit einem Kuchenmesser vor dem Privatklager herumfuchtelt. Dass
der Privatklager sich dadurch nicht einschichtern liess, mindert zwar die Schwere
der Tat, was im Rahmen der Strafzumessung entsprechend zu Gunsten der Be-
schuldigten zu berucksichtigen sein wird. An der Strafbarkeit und Strafwirdigkeit
ihres Verhaltens andert dies jedoch nichts.
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7.3. Im Ergebnis ist die Beschuldigte somit der mehrfachen versuchten Dro-
hung im Sinne von Art. 180 Abs. 1i.V.m. Abs. 2 lit. b und Art. 22 StGB schuldig zu

sprechen.

8. Anklagesachverhalt 8 (Beschimpfung)

8.1. Die Vorinstanz hat die von der Beschuldigten gegenlber dessen Mutter
geausserte Bezeichnung des Privatklagers als "psychopate sohn" in ihrem Urteil
unter Hinweisen auf die Rechtsprechung sorgfaltig und umfassend gewurdigt und
schliesslich zutreffend als Beschimpfung gemass Art. 177 StGB qualifiziert, indem
sie zutreffend feststellte, dass die Beschuldigte die Bezeichnung als Psychopath
nicht im psychopathologischen Sinn, sondern vielmehr als Ausdruck der Gering-
schatzung bzw. als Schimpfwort zur Krankung des Privatklagers benutzt hat.
Nachdem der Tatbestand der Beschimpfung ehrverletzende Ausserungen sowohl
gegenuber dem Verletzten selber als auch gegenuber Dritten erfasst, wird die vor-
liegend gegentiber der Mutter des Privatklagers gemachte Ausserung vom Tatbe-
stand erfasst. Schliesslich setzt sich die Vorinstanz auch mit dem Vorbringen der
Verteidigung auseinander, wonach die Beschuldigte diese Ausserung aufgrund
psychopathologischen Auffalligkeiten, auf welche sich ihre Aussage bezogen hat-
ten, gemacht und damit ernsthafte Griinde daftir gehabt habe, ihre ehrverletzende
Ausserung fiir wahr zu halten. Diesen von der Verteidigung angefiihrten Gutglau-
bensbeweis, welcher gemass Rechtsprechung auch bei beschimpfenden Wertur-
teilen, die an bestimmte Tatsachen anknupfen, in analoger Anwendung von

Art. 173 Ziff. 2 StGB zum Zuge kommen kann (vgl. BGE 93 IV 20 E. 3), verwirft
sie schliesslich mit ebenso zutreffender Begrindung. Auf diese Ausfuhrungen
kann somit vollumfanglich verwiesen werden (Urk. 51 S. 50 ff.; Art. 82 Abs. 4
StPO).

8.2.  Nachdem hinsichtlich dieses Delikts auch ein gultiger Strafantrag vorliegt
(Urk. 1/16), ist die Beschuldigte hinsichtlich Anklagesachverhalt 8 der Beschimp-
fung im Sinne von Art. 177 StGB schuldig zu sprechen.
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IV. Strafzumessung

1.  Anwendbares Recht

1.1. Die Beschuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten vor Inkrafttreten der seit
1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des allgemeinen Teils des Straf-
gesetzbuches (Anderung des Sanktionenrechts; AS 2016 1249) begangen. Das
geltende (neue) Recht ist daher auf diese nur anzuwenden, sofern es fur die Be-
schuldigte im konkreten Fall zu einem gunstigeren Ergebnis fuhrt (Art. 2 Abs. 2
StGB).

1.2. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erscheint fur die meisten von der Be-
schuldigten verwirkten Taten nur eine Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion.
Nachdem die mit der Revision vorgenommenen Anderungen primar den Anwen-
dungsbereich der Geldstrafe betreffen bzw. einschranken (Wegfall des teilbeding-
ten Vollzugs, Verklrzung der maximalen Anzahl Tagessatze auf 180, Festlegung
einer Tagessatzuntergrenze) bzw. die Wiedereinfuhrung der kurzen Freiheitsstra-
fen (bis sechs Monate) mit sich bringen, wirde dessen Anwendung vorliegend fur
die Beschuldigte nicht zu einer milderen Bestrafung fuhren. Fur jene Taten, fur die
dennoch eine Geldstrafe ausgesprochen werden muss, bewegt sich das Straf-
mass im von der Revision grundsatzlich unangetasteten Bereich von unter 180
Tagessatzen. Es ist entsprechend fur samtliche zur Beurteilung stehenden Taten

das alte Recht anzuwenden.

2. Grundséatze der Strafzumessung und Strafrahmen

Mit Blick auf die Grundsatze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB kann
vorab auf die Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (vorinstanzliches
Urteil E. V.3.). Im Ubrigen hat das Bundesgericht diese Grundséatze und die an sie
gestellten Begrindungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 1V 55
E. 5.4 ff. mit Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden. Entsprechendes gilt fur
die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in An-
wendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 217 E. 2.2f.; 132 IV 102 E. 8 f;
Urteil des Bundesgerichts 6B_460/2010 vom 4. Februar 2011 E. 3.3.4, je mit Hin-

weisen).
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3.  Wahl der Sanktionsart

3.1. Die Vorinstanz hat fur die Gefahrdung des Lebens, die mehrfachen Drohun-
gen und die mehrfachen Notigungen eine Freiheitsstrafe ausgesprochen. Fur die
einfache Korperverletzung (Biss in den Finger) erachtete sie dagegen aufgrund
der geringen Deliktsschwere ein Geldstrafe fur ausreichend. Hinsichtlich der Be-

schimpfung sprach sie sodann eine Busse aus.

3.2. Das Gericht hat die Wahl der Sanktionsart zu begrinden, gemessen an den
Kriterien der Zweckmassigkeit der Sanktion, den Auswirkungen auf den Tater und
sein soziales Umfeld sowie ihrer praventiven Effizienz (Art. 50 StGB; Urteil des
Bundesgerichts 6B_449/2011 vom 12. September 2011 E. 3.6.1. mit Hinweisen).
Soweit die fur die einzelnen Delikte auszusprechenden Strafen gleichartig sind, ist
basierend auf den verschuldensangemessenen Einzelstrafen eine Gesamtstrafe
zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Ungleichartige Strafen sind entsprechend kumu-

lativ zu verhangen.

3.3. Die Beschuldigte weist bereits mehrere Vorstrafen auf. Fur die bisher ver-
wirkten Delikte wurde sie im Jahr 2011 durch das Amtsstatthalteramt Sursee
erstmals zu einer bedingten Geldstrafe (30 Tagessatze) sowie einer Busse verur-
teilt. Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen vom

30. Mai 2012 wurde die Probezeit fur die aufgeschobene Geldstrafe um ein Jahr
verlangert und fur die neuen Delikte wiederum auf eine Geldstrafe (45 Tagessat-
ze) erkannt und der Beschuldigten nochmals der bedingte Vollzug gewahrt. Zu-
satzlich wurde eine Busse ausgesprochen. Am 23. September 2013 wiederrief die
Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen aufgrund der erneuten Delinquenz
der Beschuldigten wahrend laufenden Probezeiten die beiden fruheren Geldstra-
fen und sanktionierte die Beschuldigte sodann mit 260 Stunden gemeinnutziger
Arbeit, unbedingt. Im Jahr 2014 folgte mit erneutem Strafbefehl der Staatsanwalt-
schaft des Kantons Schaffhausen eine unbedingte Strafe von 10 Tagessatzen
Geldstrafe (vgl. zum Ganzen Urk. 75). Diese strafrechtliche Vorgeschichte der
Beschuldigten in Kombination mit der hier zu beurteilenden neuen Delinquenz
zeigt, dass sich die Beschuldigte weder durch die mehrfach verhangten und —

soweit urspringlich bedingt ausgesprochen — allesamt widerrufenen Geldstrafen,
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noch durch die unbedingt vollziehbare gemeinnutzige Arbeit beeindrucken liess.
Wenngleich es sich bei samtlichen bisherigen Verurteilungen — zumindest ge-
messen an der verhangten Strafhdhe — nicht um schwere Straftaten handelte, of-
fenbarte die Beschuldigte durch die regelmassige Delinquenz eine gewisse Unge-
ruhrtheit gegenuber dem hiesigen Straf- und Vollzugssystem. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Beschuldigte hinsichtlich der heute zur Beurteilung ste-
henden Taten teilweise bereits einschlagig vorbestraft ist (Gewalt und Drohung
gegen Beamte, einfache Korperverletzung, Beschimpfung). Aufgrund dieser Vor-
zeichen ist davon auszugehen, dass vorliegend nur eine Freiheitsstrafe als an-
gemessene und zweckmassige Sanktion in Frage kommt. Fur die Gefahrdung
des Lebens, die mehrfachen — teilweise versuchten — Drohungen und die mehrfa-
chen Notigungen ist entsprechend je auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Auf-
grund der mithin gleichartigen Strafen ist fir diese Taten gemass Art. 49 Abs. 1
StGB eine Gesamtstrafe zu bilden.

3.4. Demgegenuber sieht das Gesetz flr den Tatbestand der Tatlichkeit als ein-
zige Sanktion eine Busse und flur die Beschimpfung nur eine Geldstrafe vor. In
Anbetracht dessen, dass es sich bei der einfachen Korperverletzung gemass An-
klagesachverhalt 4 um einen leichten Fall im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2
StGB handelt, rechtfertigt es sich, fur diese Tat eine Busse auszusprechen (vgl.
oben E. l11.4.2. in fine). Die Geldstrafe und die Busse sind kumulativ zur Freiheits-

trafe zu verhangen.

4. Schwerste Straftat und Strafrahmen

Vorliegend erweist sich der Tatbestand der Gefahrdung des Lebens, wel-
cher gemass Art. 129 StGB eine abstrakte Strafdrohung von Geldstrafe bis funf
Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, als das schwerste Delikt. Die tat- und taterange-
messene Strafe ist grundsatzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens des
schwersten Delikts festzusetzen. Der ordentliche Rahmen ist nur zu verlassen,
wenn aussergewohnliche Umstande vorliegen und die angedrohte Strafe im kon-
kreten Fall als zu hart oder zu mild erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Fur letzteres
besteht im vorliegenden Fall kein Anlass. Der Strafrahmen betragt mithin Frei-

heitsstrafe bis zu funf Jahren.
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5. Gesamtstrafenbildung Freiheitsstrafe

5.1. Gefadhrdung des Lebens (Einsatzstrafe)

5.1.1. Auf der Seite der objektiven Tatschwere ist Folgendes zu berucksichtigen:
Der Umstand, dass der Privatklager durch das Handeln der Beschuldigten in un-
mittelbare Lebensgefahr gebracht wurde, ist bei der Gefahrdung des Lebens tat-
bestandsimmanent und hat fur sich betrachtet keine gesonderte verschuldenser-
hohende Wirkung. Relevant ist allerdings das Tatvorgehen und die damit einher-
gehende Nahe des Erfolgseintritts. Vorliegend hielt die Beschuldigte das Fleisch-
messer nicht nur einfach in die Nahe der Halsgegend des Privatklagers, sondern
setzte dieses direkt an den Hals an und gab gar etwas Druck auf die Klinge. Der
Eintritt bzw. die Verhinderung einer lebensgefahrlichen Verletzung lag dadurch
nicht mehr im alleinigen Einflussbereich der Beschuldigten, sondern hing vielmehr
auch von der Reaktion des Privatklagers ab und hatte auch bereits bei einer ge-
ringflgigen unbedachten oder reflexartigen Bewegung des Privatklagers oder der
Beschuldigten eintreten kénnen. Uberdies befanden sich beide Beteiligten in ei-
nem Streit und — insbesondere die Beschuldigte — entsprechend in einem ohnehin
schon sehr erregten Gemutszustand, was die Situation zusatzlich unberechenbar
machte. Zwar war das Andrlcken des Messers an den Hals des Privatklagers
letztlich von eher kurzer Dauer (6 - 7 Sekunden) und blieb der Privatklager bis auf
einen oberflachlichen Kratzer unverletzt. Dass die Situation nicht weiter ausser
Kontrolle geriet, war dabei jedoch zu einem grossen Teil der gefassten und Uber-
legten Reaktion des Privatklagers zu verdanken. Insofern erscheint das objektive
Tatverschulden als eher mittelschwer, wird jedoch — wie die Vorinstanz zutreffend
darauf hinwies — dadurch etwas relativiert, dass es sich beim Vorgehen der Be-
schuldigten nicht um eine geplante, sondern vielmehr um eine impulsive, eher
unuberlegte Tat handelte und Uberdies in einem zwischen den beiden gepflegten,
Ofters lautstarken, emotional schnell eskalierenden und teilweise auch gewaltbe-
reiten Beziehungsumfeld erfolgte (vgl. Urk. 51 S. §9). Das objektive Tatverschul-
den erweist sich somit in Relation zum relativ weiten Strafrahmen von bis zu funf

Jahren Freiheitsstrafe insgesamt als nicht mehr leicht.
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5.1.2. Mit Blick auf die subjektiven Tatkomponenten ist festzuhalten, dass die
Skrupellosigkeit — namentlich dass der Ubergriff aus nichtigem Grund erfolgte und
entsprechend leicht vermeidbar gewesen ware — bereits vom Tatbestand an sich
vorausgesetzt wird und entsprechend keine zusatzlich verschuldenserhohende
Wirkung zeitigt. Gleiches gilt mit Blick auf das direktvorsatzliche Handeln der Be-
schuldigten. Zu Gunsten der Beschuldigten ist allerdings zu bericksichtigen, dass
sie an einer Borderline-Personlichkeitsstérung leidet, welche solche Uberreaktio-
nen begunstigt (Urk. 108 S. 20, 33 f.). Die subjektiven Tatkomponenten wirken

sich mithin leicht zu ihren Gunsten aus.

5.1.3. Im Ergebnis bleibt es insgesamt allerdings bei einem nicht mehr leichten
Verschulden. Es erscheint angemessen, die Einsatzstrafe auf 15 Monate Frei-

heitsstrafe festzusetzen.
5.2. Drohung mit Suizid (Anklagesachverhalt 2)

5.2.1. Auf der Seite der objektiven Tatkomponente ist zu bertcksichtigen, dass
sich die Drohung zwar nicht gegen den Privatklager selber, jedoch gegen sein
ungeborenes Kind richtete, das im Falle eines Suizids der schwangeren Beschul-
digten kaum zu retten gewesen sein durfte und fur den Privatklager als Vater des
Ungeborenen sehr schmerzhaft gewesen ware. Zu ihren Gunsten ist einerseits zu
bertcksichtigen, dass die Beschuldigte im Rahmen ihrer Drohung in Aussicht
stellte, rechtzeitig einen Notarzt zu rufen, damit das Ungeborene eine Uberle-
benschance hatte, womit sie die Drohung etwas relativierte. Andererseits hatte
die Beschuldigte die Wirkung ihrer Drohung durch das sichtbare Vornehmen kon-
kreter Vorbereitungen (Bad einlaufen lassen, Rasierklinge) flir den angedrohten
Suizid verstarkt. Stark verschuldensrelativierend wirkt sich vorliegend jedoch aus,
dass sich die Tat in einer — wie bereits mehrfach erwahnt — Beziehung abspielte,
in welcher Streitereien fast an der Tagesordnung waren, die auch immer wieder
von Drohungen und teilweise von Gewaltausbrichen belgeitet wurden, wodurch
eine Drohung allgemein als weniger gravierend aufgefasst worden sein durfte, als
etwa in einer harmonischen Beziehung, in welcher ein Partner plotzlich erstmals
eine solche Drohung ausstosst. Mit Blick auf ihr Tatvorgehen als besonders ver-

werflich erscheint allerdings die Tatsache, dass die Beschuldigte diese primar an



den Privatklager gerichtete Drohung nicht diesem gegenuber direkt ausserte,
sondern dafur bewusst die damals erst 11-jahrigen Tochter des Privatklagers ins
Geschehen mit einbezog. Insgesamt wiegt das objektive Tatverschulden somit

keineswegs leicht.

5.2.2. Auf der subjektiven Seite der Tatkomponenten ist mit Blick auf die Beweg-
grunde zur Tat zu bertcksichtigen, dass die Beschuldigte die Drohung lediglich
als weitere "Waffe" im Rahmen einer Streitigkeit Uber eine vermeintliche Belang-
losigkeit zu Hilfe nahm, wohl im Wissen darum, dass sie hier beim Privatklager,
der sich von verbalen Drohungen sonst nicht allzu leicht einschlchtern liess (vgl.
Anlagesachverhalt 7), einen wunden Punkt treffen wirde. Zu Gunsten der Be-
schuldigten ist diesbezuglich allerdings zu bertcksichtigen, dass sie an einer
Borderline-Personlichkeitsstérung leidet, welche solche Uberreaktionen begiins-
tigt (Urk. 108 S. 20, 33 f.).

5.2.3. Insgesamt bleibt es mithin bei einem nicht mehr leichten Verschulden. Die
Tat der Beschuldigten ereignete sich — wie samtliche vorliegend zur Beurteilung
stehenden Taten — innerhalb der Beziehung zum Privatklager und sodann im
Rahmen ihres weniger als einjahrigen Zusammenwohnens. Sie weist mithin einen
nicht unbedeutenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zu den Gbrigen
Taten auf. Entsprechend ist die Einsatzstrafe in Anwendung des Asperationsprin-

Zips nur geringfigig um 3 Monate zu erhéhen.
5.3. Nétigung (Anklagesacherhalt 3.2.)

5.3.1. Hinsichtlich des Tatvorgehens der Beschuldigten wirkt sich die Tatsache,
dass sie die gemeinsame Tochter F.__ flr ihre Zwecke missbrauchte und die-
se im Treppenhaus drohend uber ihren Kopf hielt, um die Wirkung ihrer drohen-
den Worte zu verstarken, erheblich verschuldenserhohend aus. Dass der Privat-
klager und die beiden Halbgeschwister von F. , C. und D.__ |

dadurch — wenn auch nur kurzzeitig — in massive Angst und Schrecken um seine
kleine Tochter bzw. um ihr Halbgeschwisterchen versetzt wurden, erscheint of-

fensichtlich. Immerhin schien fur F.___ letztlich keine wirkliche Gefahr bestan-
den zu haben, denn es sind — im Nachhinein betrachtet — keine Anzeichen dafur



ersichtlich, dass die Beschuldigte ihre Drohung tatsachlich hatte wahrmachen
wollen, wenn der Privatklager ihrer Forderung nicht nachgekommen ware. Als
leicht erweist sich sodann die durch die Nétigung erreichte Einschrankung der
Willens- und Bewegungsfreiheit des Privatklagers, war dieser doch lediglich ge-
zwungen, zwischenzeitlich in die gemeinsame Wohnung zurtickzukehren bis sich
die Gemuter wieder beruhigt hatten. Insgesamt erscheint das objektive Tatver-

schulden als keineswegs leicht.

5.3.2. Hinsichtlich der Beweggriinde zur Tat ist zu berlcksichtigen, dass sich die
Beschuldigte auch bei dieser Tat im Rahmen eines Streits Uber eine vermeintliche
Belanglosigkeit zu einer vollig Ubertriebenen Reaktion hinreissen liess. Es ging ihr
dabei einzig darum, gegenuber dem Privatklager ihren Willen durchzusetzen bzw.
ihm diesen aufzudrangen. Die verschuldenserhéhende Wirkung dieser niederen
Beweggrunde wird jedoch erneut durch ihre psychische Storung im Form einer
Borderline-Personlichkeit relativiert (vgl. oben E. 1V.5.1.2.).

5.3.3. Insgesamt bleibt es somit auch unter Einbezug der subjektiven Tatkompo-
nenten bei einem keineswegs leichten Tatverschulden. In Anbetracht des bereits
erwogenen zeitlichen und insbesondere sachlichen Zusammenhangs zu den Ub-
rigen Taten (vgl. hiervor E. 1V.5.2.3.) erscheint es angemessen, die Einsatzstrafe

in Anwendung des Asperationsprinzips um 3 Monate zu erhéhen.
5.4. Nétigung (Anklagesachverhalt 6)

5.4.1. Die Beschuldigte schlug mit einer Aluminiumstange von schrag hinten auf
den Kopf des Privatklagers ein, wahrend dieser am Fahren war und nicht sofort
anhalten konnte. Entsprechend griff sie den Privatklager in hinterhaltiger Weise in
einer Situation an, in welcher dieser den Schlagen ausgeliefert war. Erschwerend
kommt hinzu, dass die durch ihr Verhalten verursachte Gefahrdung sich nicht in
den potentiellen Verletzungen durch ihre eigentlichen Schlage erschopften, son-
dern vielmehr eine erhebliche Unfallgefahr mit potentiell schwerwiegende Folgen
nicht nur far sich und den Privatklager, sondern auch fur die drei sich ebenfalls im
Auto befindlichen Kinder barg. Die Verletzung des Privatklagers sowie diese er-
hebliche Gefahrdung nahm die Beschuldigte ohne Weiteres in Kauf, nur um ihren



Willen, die Fahrt entgegen dem gemeinsam vereinbarten Plan sofort abzubre-
chen, durchzusetzen. Dies spricht fr sich flr eine erhebliche kriminelle Energie.
Die Schlage an sich dirften jedoch — wohl auch aufgrund der beschrankten Platz-
verhaltnisse im Auto, die ein weites Ausholen zum Schlag verhinderten — nicht
besonders heftig ausgefallen sein, weshalb der Privatklager ausser Beulen keine
ernsthaften Verletzungen erlitt und letztlich auch einen Unfall verhindern konnte.
Was die Schwere der Verletzung des vom Tatbestand der Nétigung geschutzten
Rechtsguts der Willens- und Bewegungsfreiheit angeht, wiegt das Verschulden al-
lerdings wiederum leicht, nachdem das dem Privatklager abgendtigte Verhalten —
das kurzzeitige Unterbrechen der Autofahrt — nur eine minimale Einschrankung

seiner Freiheiten bedeutete.

5.4.2. Hinsichtlich der subjektiven Tatkomponenten ist auf das bereits erwahnte
egoistische und niedere Motiv der Beschuldigten zur Tat hinzuweisen, die jedoch
auch hier durch die Borderline-Persoénlichkeitsstérung relativiert wird. Im Ubrigen
wirkt sich der Vorsatz fur sich nicht straferhdhend aus. Insgesamt erscheint das
Tatverschulden unter Einbezug der objektiven und subjektiven Tatkomponenten
als keineswegs leicht. In Anbetracht des bereits erwogenen zeitlichen und insbe-
sondere sachlichen Zusammenhangs zu den ubrigen Taten (vgl. hiervor

E. IV.5.2.3.) rechtfertigt sich in Anwendung des Asperationsprinzips eine Erho-

hung der Einsatzstrafe um 3 Monate.
5.56. Mehrfache versuchte Drohungen (Anklagesachverhalt 7)

5.5.1. Die Drohungen der Beschuldigten, dem Privatklager die Genitalien zu ver-
stimmeln, wahrend er schlafe, richteten sich gegen die korperliche Integritat des
Privatklagers und somit gegen hohe Rechtsgliter. Uberdies ist zu beachten, dass
die Beschuldigte in Aussicht stellte, die angedrohten Taten am schlafenden und
entsprechend wehrlosen Privatklager vorzunehmen, womit diese grundsatzlich
geeignet waren, eine grosse Verunsicherung herbeizufiihren. In mindestens ei-
nem Fall dusserte die Beschuldigte die Drohung mit vorgehaltenem Messer, was
geeignet war, das Drohpotential bzw. die Glaubhaftigkeit der Drohung erheblich
zu erhohten. Mit Blick auf die Todesdrohungen fallt ins Gewicht, dass diese sich

gegen das hochste Rechtsgut Leben richteten. Die Tatschwere wird in samtlichen



Fallen jedoch deutlich dadurch relativiert, dass die Drohungen im Rahmen der
Beziehung zwischen der Beschuldigten und dem Privatklager geaussert wurde, in
welcher ein grober Umgangston sowie heftige verbale Auseinandersetzungen, die
auch mit Drohungen versehen wurden, sehr haufig vorkamen. Entsprechend
nahm der Beschuldige diese Drohungen durchwegs nicht ernst. Dass es dabei in

allen Fallen beim Versuch blieb, wirkt sich entsprechend weiter relativierend aus.

5.5.2. Auf der subjektiven Seite ist zu beachten, dass die Beschuldigte solche
Ausserungen vermeintlich im Rahmen von Streitigkeiten machte sowie in Situati-
onen, in welchen der Privatklager in Aussicht stellte, sie zu verlassen. Die Dro-
hungen standen entsprechend in keinem Verhaltnis zur deren Anlass. Allerdings
ist auch diesbezlglich wieder relativierend zu erwahnen, dass die beiden eine
Beziehungskultur mit grobem Umgang pflegten und die Beschuldigte aufgrund ih-
rer Borderline-Personlichkeitsstorung zu emotionalen Uberreaktionen neigte. Un-
ter diesen Vorzeichen erweist sich das Tatverschulden fur die einzelnen Drohun-
gen je als sehr leicht. Trotz der Mehrzahl von Einzeltaten rechtfertigt es sich, die
Einsatzstrafe fur samtliche versuchten Drohungen gemass Sachverhaltsabschnitt
7 insgesamt nur geringfugig — mithin um 1 Monat — auf insgesamt 25 Monate

Freiheitsstrafe zu erhohen.
5.6. Téaterkomponente

5.6.1. Hinsichtlich ihres Vorlebens sowie der personlichen Verhaltnisse der Be-
schuldigten kann vorweg auf die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz ver-
wiesen werden (Urk. 51 S. 66 f.). Letztere haben sich seit der erstinstanzlichen
Berufungsverhandlung allerdings insofern geandert, dass die Beschuldigte im Ok-
tober 2020 eine neue Stelle in einem Callcenter antreten konnte, in welcher sie in
einem 80%-Pensum rund Fr. 2'500 - 3'000.— verdient und entsprechend nicht
mehr von der Sozialhilfe abhangig ist. Sie habe jedoch noch Schulden in der
Gréssenordnung von Fr. 10'000 - 20'000.— (Prot. Il S. 10, 12 f. und 59). Aus der
Biographie der Beschuldigten ergeben sich keine strafmindernden Faktoren.
Straferhohend fallen demgegenuber die Vorstrafen der Beschuldigten ins Ge-
wicht, die — wie bereits im Rahmen der Ausfuhrungen zur Wahl der Sanktionsart

erwahnt (vgl. oben E. IV.3.3.) — insbesondere mit Blick auf Drohung und Gewalt-



delikte zudem einschlagig sind (Urk. 75). Zwar handelte es sich dabei — gemes-
sen am verhangten Strafmass — eher um geringflgige Delikte. Nichtsdestotrotz
weist die deliktische Entwicklung der Beschuldigten eine bemerkenswerte Regel-
massigkeit auf und gemessen an den heute zur Beurteilung stehenden Straftaten
ist auch eine deutliche Steigerung der Intensitat inrer Gesetzeswiederhandlungen
erkennbar. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass keine strafmindernden
Faktoren erkennbar sind, zumal die Beschuldigte sich — mit geringfuigigen Aus-
nahmen — nicht gestandig und entsprechend auch nicht reuig zeigte. Dies ist je-
doch fur sich nicht straferhohend zu berucksichtigen. Umgekehrt ist der Umstand,
dass sich die Beschuldigte soweit ersichtlich seit den vorliegend zu beurteilenden
Taten wohlverhalten hat, nicht strafmindernd zu bericksichtigen, stellt dies doch
in der Regel keine besondere Leistung dar und ist entsprechend neutral zu werten
(Urteil des Bundesgerichts 6B_738/2014 vom 25. Februar 2015 E. 3.4).

5.6.2. Insgesamt wirkt sich die Taterkomponenten somit vorwiegend aufgrund der
Vorstrafen leicht straferhdhend aus. Es rechtfertigt sich, dies mit Blick auf die De-
likte, fir die eine Freiheitsstrafe auszufallen ist, im Umfang von 3 Monaten straf-

erhohend zu berucksichtigen.
5.7. Fazit Gesamtfreiheitsstrafe

Nach dem Gesagten ware fur das Obergericht fir jene Delikte, die wie dar-
gelegt mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden sind, eine Gesamtfreiheitsstrafe von 28
Monaten angemessen gewesen. Nachdem vorliegend jedoch nur die Beschuldig-
te Berufung erhoben hat, steht einer Erhohung der Freiheitsstrafe gegentber dem
vorinstanzlichen Urteil das Verschlechterungsverbot entgegen (Art. 391 Abs. 2
StPO). Entsprechend bleibt es flr diese Taten beim von der Vorinstanz festgeleg-

ten Strafmass von 24 Monaten Freiheitsstrafe.

6. Geldstrafe fir Beschimpfung (Anklagesachverhalt 8)

6.1. Wie bereits dargelegt sieht das Gesetz fur den Tatbestand der Beschimp-
fung als einzige Sanktion eine Geldstrafe vor. Gemass Art. 177 Abs. 1 StGB be-
tragt der Strafrahmen somit Geldstrafe bis 90 Tagessatze. Inwiefern das neue



Sanktionenrecht mit Blick auf dieses Delikt im vorliegenden konkreten Fall milder
ware, wie dies die Vorinstanz ausfuhrt (Urk. 51 S. 66), ist allerdings nicht ersicht-
lich, zumal sich die Anderungen dieser Gesetzesrevision héchstens im Bereich

von mehr als 180 Tagessatzen Geldstrafe auswirken konnten. Entsprechend ist —
insbesondere auch in Anbetracht dessen, dass das neue Recht "in der Regel" ei-
ne Mindestzahl von drei Tagessatzen sowie einen Mindesttagessatz von Fr. 30.—
vorsieht (Art. 34 Abs. 1 nStGB) — auch fur dieses Delikt das alte Recht anwend-

bar.

6.2. Mit der Vorinstanz ist bei den objektiven Tatkomponenten zu berucksichti-
gen (Urk. 51 S. 65), dass es sich bei der zur Beurteilung stehenden Ausserung
um einen gravierenden Vorwurf handelte. Relativierend wirkt sich demgegenuber
aus, dass der Adressatenkreis auf eine Person beschrankt war. Das objektive
Tatverschulden erweist sich folglich als leicht. Auf der subjektiven Seite ist relati-
vierend zu bertlicksichtigen, dass die Beschuldigte die Ausserung vermeintlich im
Nachgang an die Trennung im Zuge bzw. im Nachgang einer von unzahligen, oft
mit grobem Umgangston gefuhrten Streitereien gemacht hatte und zudem — wie
bereits mehrfach dargelegt — an einer Borderline-Personlichkeitsstorung leidet.

Insgesamt ist somit von einem leichten Tatverschulden auszugehen.

6.3. Hinsichtlich der Taterkomponente kann auf die hiervor gemachten Ausfuh-
rungen verwiesen werden (E. 1V.5.6.). Die mit Blick auf die vorliegend zu beurtei-
lende Beschimpfung einschlagige Vorstrafe wegen Ehrverletzungsdelikten wirkt
sich auch hier leicht straferh6hend aus. Entsprechend erscheint es angemessen,
die Beschuldigte fur die Beschimpfung gemass Anklagesachverhalt 8 mit 20 Ta-

gessatzen Geldstrafe zu bestrafen.

6.4. Die HOhe des Tagessatzes ist gemass Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per-
sonlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen des Taters oder der Taterin im Zeit-
punkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermaogen,
Lebensaufwand, allfalligen Familien- und Unterstitzungspflichten sowie nach dem
Existenzminimum. Die Beschuldigte trat per Oktober 2020 eine 80%-Stelle an, bei
der sie netto Fr. 2'500.— bis Fr. 3'000.— verdient (vgl. oben E. 5.6.1.). Entspre-

chend erscheint es — im Einklang mit dem Eventualantrag der Verteidigung



(Urk. 81 S. 59 f.; vgl. eingangs Antrag Ziff. 3 der Verteidigung) — gerechtfertigt,

den Tagessatz auf Fr. 30.— festzusetzen.

6.5. Im Ergebnis ist die Beschuldigte somit zusatzlich zur Freiheitsstrafe zu ei-

ner Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 30.— zu verurteilen.

7. Bussen fiir mehrfache Téatlichkeiten und einfache Korperverletzung

7.1.  Schliesslich ist fur die Tatlichkeiten sowie fur den leichten Fall der einfa-

chen Korperverletzung die Busse zu bemessen. Hinsichtlich Anklagesachverhalt
1 gilt einzig die von der Beschuldigten eingestandene Ohrfeige als erstellt. Hinzu
kommt der Angriff mit dem Baseballschlager (Anklagesachverhalt 3.1.) sowie der

Biss in den Finger (Anklagesachverhalt 4.).

7.2. Vorweg kann auf die zutreffenden allgemeinen rechtlichen Ausfihrungen
der Vorinstanz zur Bemessung von Bussen verwiesen werden (Urk. 51 S. 69). Die
Vorinstanz hat diesbezuglich zutreffend ausgefuhrt, dass es sich bei diesen Taten
wiederum um Delikte gegen die Gesundheit des Privatklagers richtete. Wenn-
gleich diese keine bleibenden Verletzungen zur Folge hatten, durfte vor allem der
Biss in den Finger sehr schmerzhaft und fur den Privatklager auch noch eine ge-
wisse Zeit im Alltag spurbar gewesen sein. In Anbetracht der grossen Bandbreite
von Delikten, die der Tatbestand der Kérperverletzung erfasst, wiegt das Tatver-

schulden in diesem Fall jedoch sehr leicht.

7.3. Hinsichtlich der Schlage mit dem Baseballschlager ist zu berlcksichtigen,
dass diese gegen den Oberarm/Oberkorperbereich sowie gegen den Oberschen-
kel des Privatklagers und somit nicht gegen besonders verletzungsanfallige Kor-
perteile wie etwa den Kopf erfolgten. Sodann dirften die Schlage im konkreten
Fall nicht besonders stark ausgefallen sein, weshalb auch nur geringfugige Ver-
letzungen resultierten. Der Einsatz des Baseballschlagers war allerdings geeig-
net, den Privatklager trotz ihrer grundsatzlich unterlegenen Postur potentiell er-
heblich zu gefahrden. Die Tatsache, dass die Beschuldigte nicht davor zurGck-
schreckte, aus vollig nichtigem Anlass ein Schlagwerkzeug zur Hilfe zu nehmen,

um auf den Privatklager los zu gehen, zeugt sodann von einer gewissen kriminel-



len Energie. Das Verschulden wiegt entsprechend nicht mehr leicht. Demgegen-
Uber erweist sich das Verschulden der Beschuldigten hinsichtlich der Ohrfeige in

objektiver Hinsicht als leicht.

7.4. Auf der Seite der subjektiven Verschuldenselemente sind mit der Vo-
rinstanz die egoistischen Motive der Beschuldigten sowie die Tatsache, dass die-
se bereits aus kleinstem Anlass zu Gewalt zu greifen neigt, zu bertcksichtigen.
Relativierend ist aber auch hier einerseits die ausgepragte und teils grobe Streit-
kultur zwischen den Parteien sowie die Borderline-Personlichkeitsstorung der Be-

schuldigten zu beachten, die emotionale Uberreaktionen beglinstigten.

7.5. Unter Einbezug samtlicher relevanten Strafzumessungsfaktoren erscheint
es dem Verschulden der Beschuldigten und ihren persénlichen sowie den hiervor
bereits erlauterten finanziellen Verhaltnissen angemessen (Art. 106 Abs. 3 StGB),
sie fur die Tatlichkeiten gemass Anklagesachverhalten 1 und 3.1 sowie fur den
leichten Fall der einfachen Korperverletzung gemass Anklagesachverhalt 4 in
Anwendung des Asperationsprinzips mit einer Busse von insgesamt Fr. 500.— zu
bestrafen. Gemass Art. 106 Abs. 2 StGB ist fur den Fall der schuldhaften Nicht-
bezahlung der Busse praxisgemass eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen auszu-

fallen.

V. Vollzug

1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten und hochstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte
Strafe nicht notwendig erscheint, um den Tater von der Begehung weiterer Ver-
brechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Hinsichtlich der allge-
meinen Voraussetzung fur die Gewahrung des bedingten Vollzugs von Geld- und
Freiheitsstrafen kann im Ubrigen auf die zutreffenden Ausfiihrungen der Vo-

rinstanz verweisen werden (Urk. 51 S. 71 f.).

2. Die Beschuldigte wird vorliegend zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten
sowie zu einer Geldstrafe von 20 Tagessatzen (zu Fr. 30.—) verurteilt. Entspre-
chend kommt ein bedingter Vollzug dieser Strafen grundsatzlich in Frage. Wurde



der Tater innerhalb der letzten funf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder un-
bedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe
von mindestens 180 Tagessatzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulassig,
wenn besonders gunstige Umstande vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Be-
schuldigte verfugt zwar — wie bereits dargelegt — Uber mehrere Vorstrafen. Diese
beliefen sich jedoch jeweils auf Geldstrafen unter 180 Tagessatzen und Bussen
sowie in einem Fall auf gemeinnitzige Arbeit, womit kein Anwendungsfall von

Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegt. In Anwendung von Art. 42 Abs. 1 StGB ist somit das
Fehlen einer ungunstigen Prognose bereits ausreichend, um den Strafaufschub

zu gewahren.

3. Die strafrechtlich relevante Vorgeschichte der Beschuldigten zeigt wie be-
reits erwahnt eine gewisse Regelmassigkeit der Deliktsbegehungen uber die Jah-
re vor den vorliegend zur Beurteilung stehenden Taten. Dabei wurde die Beschul-
digte bereits zweimal innerhalb der laufenden Probezeiten ruckfallig, weshalb die
ersten beiden bedingt aufgeschobenen Geldstrafen widerrufen werden mussten.
Sodann ist die Beschuldigte hinsichtlich Gewaltdelikten, Drohungen und Be-
schimpfungen bereits einschlagig vorbestraft. Diese Umstande truben die Legal-
prognose der Beschuldigten. Immerhin hat sich ihre personliche Situation seit der
hier relevanten Deliktsperiode mit der klrzlich angetretenen Stelle zumindest in
beruflicher Hinsicht etwas verbessert. Relativierend ist sodann zu berlcksichti-
gen, dass es sich bei den friheren Delikten — zumindest gemessen am jeweils
verhangten Strafmass — durchwegs um Taten im Bagatellbereich handelte. Uber-
dies ereigneten sich die vorliegenden Delikte allesamt innerhalb der kurzen Be-
ziehung zwischen der Beschuldigten und dem Privatklager und damit in einem of-
fenbar von Beginn weg spannungsgeladenen, singularen Umfeld. Diese Bezie-
hung ist mittlerweile aufgelost und die verbleibenden gemeinsamen Beruhrungs-
punkte der beiden, welche die gemeinsame Tochter F.__ betreffen, werden
soweit aus den Akten ersichtlich Gberwiegend durch die KESB reguliert (vgl. auch
Prot. Il S. 11). Sodann befindet sich die Beschuldigte gemass eigenen Aussagen
in regelmassiger psychiatrischer Behandlung. Inwieweit die Therapierung ihrer
Borderline-Personlichkeitsstorung, welche unter gewissen Umstanden geeignet

ist, Uberreaktionen der Beschuldigten zu férdern, Gegenstand dieser Sitzungen



ist, wird aus ihren Aussagen zwar nicht ganz klar. Immerhin scheint jedoch zu-
mindest die Aufarbeitung der Beziehung mit dem Privatklager, in welcher sich die
vorliegend zur Beurteilung stehenden Taten ereigneten, Teil dieser Therapie zu
sein (Prot. Il S. 11 f.). Schliesslich ist festzuhalten, dass die Beschuldigte bislang
nur zu Geldstrafen, Bussen und gemeinnutziger Arbeit, jedoch noch nie zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Es ist unter diesen Vorzeichen davon auszuge-
hen, dass die Aussicht auf die Verblssung einer langeren Freiheitsstrafe im Fall
eines erneuten Ruickfalls in die Delinquenz gentigend abschreckende Wirkung
zeigen durfte, um die Beschuldigte kunftig von weiteren Straftaten abzuhalten.
Entsprechend ist der Beschuldigten fur die Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug zu
gewahren. In Anbetracht der dadurch zu erwartenden abschreckenden Wirkung
sowie angesichts dessen, dass sich die Beschuldigte bislang durch Geldstrafen
nicht massgeblich beeindrucken liess, ist nicht zu erwarten, dass der Vollzug der
zusatzlich auszusprechenden geringfugigen Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu
Fr. 30.— eine zusatzliche deliktspraventive Wirkung hatte. Entsprechend erscheint
ein Vollzug der Geldstrafe nicht angezeigt. Letzteres gilt umso mehr, als die Be-
schuldigte aufgrund der zusatzlich auszusprechenden Bussen, die sie zu bezah-
len hat, dennoch eine unmittelbar spurbare Konsequenz der vorliegend beurteil-

ten Straftaten zu tragen hat.

4. Den verbleibenden Zweifeln an der Legalprognose der Beschuldigten ist mit
einer verlangerten Probezeit Rechnung zu Tragen. Die Probezeit ist entsprechend
auf 3 Jahre festzusetzen.

5. Im Ergebnis ist der Beschuldigten fur die Freiheitsstrafe sowie fur die Geld-
strafe gestitzt auf Art. 42 Abs. 1 StGB der bedingte Vollzug zu gewahren, bei ei-
ner Probezeit von 3 Jahren.



- 60 -

VI. Zivilforderung

1. Auf die zutreffenden allgemeinen Ausfuhrung der Vorinstanz zur adhasions-
weisen Geltendmachung von Zivilansprichen sowie zu den Haftungsanforderun-

gen kann vorweg grundsatzlich verwiesen werden (Urk. 51 S. 73 f.).

2. Die Vorinstanz setzte sich zunachst mit dem vom Privatklager geltend ge-
machten Schadenersatzbegehren im Umfang von Fr. 1'185.— fur die Reparatur
seines zerkratzten Autos auseinander (Urk. 51 S. 73 f.). Dass das Zerkratzen des
Fahrzeugs des Privatklagers durch die Beschuldigte nicht Gegenstand des vorlie-
genden Strafverfahrens ist und entsprechend der adhasionsweisen Geltendma-
chung im Rahmen dieses Verfahrens nicht zuganglich ist (Art. 122 Abs. 1 StPO:
"... zivilrechtliche Anspriche aus der Straftat ..."), erkannte sie zwar zu Recht. Al-
lerdings fand dies keinen Niederschlag im vorinstanzlichen Urteilsdispositiv, was
vorliegend nachzuholen ist. Auf die Schadenersatzforderung ist entsprechend

nicht einzutreten.

3. Im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens hatte der Privatklager Uberdies
beantragt, es sei hinsichtlich der zu beurteilenden Straftaten die grundsatzliche
Schadenersatzpflicht anzuerkennen (Urk. 33 S. 2). Die Vorinstanz stellte entspre-
chend fest, dass die Beschuldigte dem Privatklager aus dem eingeklagten Ereig-
nis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig sei und verwies diesen zur Fest-
stellung eines allfalligen Schadenersatzanspruchs auf den Zivilweg (Urk. 51 S. 73
f.). Wahrend die Beschuldigte im Berufungsverfahren die vollumfangliche Abwei-
sung der privatklagerischen Zivilforderungen verlangte, beantragte der Privatkla-
ger sinngemass die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils (vgl. Antrage der

Parteien eingangs).

4. Die Strafprozessordnung sieht in Art. 126 Abs. 3 StPO zwar eine solche Be-
urteilung des Zivilanspruchs dem Grundsatz nach vor. Aus dem Gesetzeswortlaut
ergibt sich allerdings, dass diese Mdglichkeit fur Falle vorgesehen ist, in welchen
die Beurteilung des Zivilanspruchs unverhaltnismassig aufwandig ware. Der un-
verhaltnismassige Aufwand muss sich auf die Beweiserhebung beziehen, nicht

auf die rechtliche Beurteilung. Dies kann etwa der Fall sein, wenn bei Kérper-
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schaden zur Feststellung der Schadenshohe lang dauernde Begutachtungen
notwendig waren, der Heilungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist, allfallige
Spatfolgen abzuwarten oder komplexe Schadensberechnungen vorzunehmen
sind und das Strafverfahren durch die Behandlung der Zivilklage unzumutbar ver-
zogert wurde (vgl. DOLGE in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 45 zu

Art. 126 StPO, mit weiteren Verweisen, mitunter auf die Botschaft). Vorliegend ist
allerdings weitestgehend unklar, was fur allfallige Schadenersatzanspriche der
Privatklager Uberhaupt aus den zur Beurteilung stehenden Straftaten ableiten will.
Im Rahmen des vorinstanzlichen Pladoyers fuhrte er zunachst an, andere Scha-
densposten (als das zerkratzte Auto) seien vorderhand nicht ersichtlich, deutet
dann aber an, dass hinsichtlich der Kinder Kosten flur die Hospitalisierung bzw. flr
arztliche Betreuung anfallen wirden (Urk. 33 S. 12; Prot. | S. 14 oben). Aus dem
Kontext lasst sich zwar erahnen, dass hier Folgekosten fur eine allfallige Behand-
lung seiner Kinder, falls diese durch die teilweise miterlebten Straftaten der Be-
schuldigten in Mittleidenschaft gezogen wurden, gemeint sein kdnnten. In diese
Richtung bzw. ausserte sich der Privatklagervertreter auch anlasslich der Beru-
fungsverhandlung, ohne aber wesentlich konkreter zu werden (vgl. Urk. 83 S. 7).
Insgesamt bleiben die Natur und die Umstande eines allfalligen Schadenersatz-
anspruchs des Privatklagers unklar und sein Begehren erweist sich letztlich als
derart unsubstantiiert, dass fur eine grundsatzliche Entscheidung tber die Scha-
denersatzpflicht entgegen der Vorinstanz kein Raum besteht. Der Privatklager ist
entsprechend fur allfallige weitere Schadersatzforderungen auf den Zivilweg zu

verweisen.

VIl. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Die vorinstanzlichen Schuldspriuche werden vorliegend weitestgehend be-
statigt. Hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 1 erfolgt anstelle der erstinstanzlichen
Verurteilung wegen mehrfacher Tatlichkeit zwar nur noch eine solche wegen ein-
facher Tatlichkeit, aber immer noch ein Schuldspruch. Nachdem die in diesem
Zusammenhang durchgefuhrten Untersuchungshandlungen (vorwiegend Einver-
nahmen) somit flr diesen Schuldspruch notwendig waren, rechtfertigt sich auch

keine Reduktion des Kostenanteils der Beschuldigten. Denn bei einem einheitli-
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chen Sachverhaltskomplex ist vom Grundsatz der vollstandigen Kostenauflage
nur abzuweichen, wenn die Strafuntersuchung im freizusprechenden (Teil-) Punkt
zu Mehrkosten geflihrt hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_574/2012 vom 28. Mai
2013 E. 2.3), was vorliegend nicht der Fall ist. Entsprechend ist an der vorinstanz-
liche Kostenregelung keine Anderung vorzunehmen (Art. 426 Abs. 1 StPO).
Nachdem auch die erstinstanzliche Festsetzung der Kosten und Entschadigungen
(Dispositivziffer 7) unbeanstandet blieb, ist das vorinstanzliche Kosten- und Ent-

schadigungsdispositiv (Dispositivziffern 7 - 10) vollumfanglich zu bestatigen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih-
res Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschuldigte unter-
liegt mit ihrer Berufung grosstenteils. Sie obsiegt nur geringflgig im Hinblick auf
den neu erfolgten teilweisen Freispruch hinsichtlich der verschiedenen Tatlichkei-
ten gemass Anklagsachverhalt 1, marginal hinsichtlich des Strafmasses und so-
dann im noch strittigen Zivilpunkt, allerdings auch hier nur insofern, als dass die
Schadenersatzforderung nicht mehr im Grundsatz gutgeheissen, sondern voll-
standig auf den Zivilweg verwiesen wird. Angesichts des nur geringen Gewichts
dieser beiden Punkte in Relation zum im Ubrigen weitestgehend bestétigten vo-
rinstanzlichen Urteil, sind ihr die Verfahrenskosten des Berufungsverfahrens zu
6/7 aufzuerlegen. Nachdem der Aufwand fur die Beurteilung der noch strittigen
Teile der Zivilklage (Grundsatzentscheid betr. Schadenersatzpflicht) nur margina-
len Aufwand verursachten, erscheint es gerechtfertigt, von einer Kostenauflage zu
Lasten des Privatklagers abzusehen. Die verbleibenden Kosten im Umfang von

1/7 sind entsprechend auf die Staatskasse zu nehmen.

3.  Angesichts der Schuldsprtiche ist der Beschuldigten gestitzt auf Art. 429
Abs. 1 StPO keine Entschadigung zuzusprechen.

4. Die amtliche Verteidigerin ist aus der Gerichtskasse zu entschadigen

(Art. 135 Abs. 1 StPO). Mit Kostennoten vom 25. September 2020 sowie vom

11. Dezember 2020 (Urk. 115/1-2) macht sie einen Aufwand von etwas uber 68
Stunden geltend, was in Anbetracht des Umfangs dieses Verfahrens angemessen
erscheint. Unter zusatzlicher Berucksichtigung des Aufwands fur die zweite Beru-

fungsverhandlung samt angemessener Nachbesprechungszeit ist Rechtsanwaltin
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Dr.iur. X.___ fur ihre Tatigkeit als amtliche Verteidigerin der Beschuldigten im
Berufungsverfahren (inkl. Spesen und MwSt.) mit Fr. 17'500.— zu entschadigen.
Die Ruckzahlungspflicht der Beschuldigten gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt im
Umfang von 6/7, mithin Fr. 15'000. vorbehalten.

5. Der unentgeltliche Vertreter des Privatklagers ist ebenfalls aus der Gerichts-
kasse zu entschadigen (Art. 138 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO sowie
§ 2 ff. AnwGebV). Der mit Kostennote vom 11. Dezember 2020 (Urk. 116) geltend
gemachte Vertretungsaufwand erscheint angemessen. Unter zusatzlicher Be-
rucksichtigung des Aufwands fur die zweite Berufungsverhandlung samt ange-
messener Nachbesprechungszeit ist Rechtsanwalt lic. iur. Y. entsprechend
fur seine Tatigkeit als unentgeltlicher Rechtsvertreter des Privatklagers im Beru-

fungsverfahren (inkl. Spesen und MwSt.) mit Fr. 7'700.— zu entschadigen.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Pfaffikon vom
20. November 2019 bezuglich Dispositivziffer 6 (Abweisung Genugtuung

Privatklager) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1. Die Beschuldigte A. ist schuldig

—  der Gefahrdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB (Anklagesa-
chverhalt 5);

- der einfachen Korperverletzung als heterosexuelle Lebenspartnerin im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklagesa-
chverhalt 4);

—  der mehrfachen Noétigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagesach-
verhalte 3.2 und 6);
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— der mehrfachen — teilweise versuchten — Drohung gegen den hetero-
sexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB i.V.m.
Abs. 2 lit. b StGB (Anklagesachverhalt 2), teilweise i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB (Anklagesachverhalt 7);

—  der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklagesach-
verhalt 8); sowie

- der mehrfachen Tatlichkeiten am heterosexuellen Lebenspartner im
Sinne von Art. 126 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. c StGB (Anklagesachver-
halt 1 betreffend einer Ohrfeige; Anklagesachverhalt 3.1).

Von den weiteren Vorwurfen betreffend Tatlichkeiten in Anklagesachver-

halt 1 wird die Beschuldigte freigesprochen.

Die Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe und mit einer
Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 30.— sowie mit einer Busse von
Fr. 500.-.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und

die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

Auf die Schadenersatzforderung des Privatklagers wird im Umfang von
Fr. 1'185.— nicht eingetreten. Im Ubrigen wird der Privatklager hinsichtlich
allfalliger Schadenersatzforderungen auf den Zivilweg verwiesen.

Das erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsdispositiv (Ziff. 7 bis 10)

wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:



10.

11.
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Fr. 4'200.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 17'500.— amtliche Verteidigung sowie
Fr. 7'700.— unentgeltliche Verbeistandung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtli-
chen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft,
werden der Beschuldigten zu 6/7 auferlegt und im Ubrigen auf die Gerichts-
kasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die
Gerichtskasse genommen. Die Ruckzahlungspflicht der Beschuldigten hin-
sichtlich der Kosten der amtlichen Verteidigung bleibt gemass Art. 135

Abs. 4 StPO im Umfang von 6/7 vorbehalten. Die Kosten fur die unentgeltli-
che Vertretung der Privatklagerschaft werden definitiv auf die Gerichtskasse

genommen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung, im Doppel fur sich und zuhanden der Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- den unentgeltlichen Rechtsvertreter des Privatklagers, im Doppel fur
sich und zuhanden des Privatklagers

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung, im Doppel fur sich und zuhanden der Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich

- den unentgeltlichen Rechtsvertreter des Privatklagers, im Doppel fur
sich und zuhanden des Privatklagers

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz
- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.



Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich

Il. Strafkammer
Zirich, 15. Dezember 2020
Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:
Oberrichter lic. iur. Wenker MLaw Andres

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam
gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fiir die bedingte
Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 15. Dezember 2020
	
Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Die Beschuldigte ist schuldig
	 der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB;
	 der einfachen Körperverletzung als heterosexueller Lebenspartner im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB;
	 der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB;
	 der mehrfachen – teilweise versuchten – Drohung gegen den heterosexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB i.V.m. Abs. 2 lit. b und teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB;
	 der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB;
	 der mehrfachen Tätlichkeiten am heterosexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 126 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. c StGB.

	2. Die Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und mit einer Busse von  Fr. 500.–.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Die Geldstrafe und die Busse sind zu bezahlen.

	4. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Es wird festgestellt, dass die Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur Feststellung eines allfälligen Schadenersatzanspruches wird der Privatkläger auf den Weg des Zi...
	6. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers wird abgewiesen.
	7. Die Gerichtsgebühr wird angesetzt auf:
	8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens – ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung des Privatklägers – werden der Beschuldigten auferlegt.
	9. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	10. Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung des Privatklägers werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	11. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung, im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten;
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, im Doppel;
	 die Vertretung des Privatklägers, im Doppel;
	 die Bezirksgerichtskasse (nach Ablauf der 10-tägigen Beschwerdefrist betr. Höhe der Entschädigung der amtlichen Verteidigung bzw. der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung)


	und hernach als begründetes Urteil an
	 die amtliche Verteidigung, im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten;
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, im Doppel;
	 die Vertretung des Privatklägers, im Doppel;

	sowie nach Eintritt der Rechtskraft an
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

	Berufungsanträge:
	Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils.
	Erwägungen:
	I.  Prozessgeschichte
	1.   Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich erhob am 25. April 2019 Anklage gegen die Beschuldigte wegen Gefährdung des Lebens, Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohungen und Nötigung (Urk. 18). Mit eingangs wiedergegebenem Urteil vom 20. Novembe...
	2.   Mit Präsidialverfügung vom 10. Februar 2020 wurde der Staatsanwaltschaft sowie dem Privatkläger Frist zur Anschlussberufung angesetzt (Urk. 56). Beide Parteien erhoben weder Anschlussberufung noch gingen Anträge auf Nichteintreten auf die Berufun...
	3.   Am 25. September 2020 fand die Berufungsverhandlung mit Befragung der Beschuldigten statt, anlässlich welcher die Beschuldigte und der Privatkläger die eingangs aufgeführten Anträge stellten (Prot. II S. 6 ff.). Die Staatsanwaltschaft, die sich v...
	II.  Sachverhalt

	1. Ausgangslage
	1.1. Die Vorinstanz hat die der Beschuldigten in der Anklage vorgeworfenen Sachverhalte vollumfänglich als erstellt erachtet und die Beschuldigte entsprechend schuldig gesprochen. Die Beschuldigte bestreitet nach wie vor, die ihr vorgeworfenen Taten b...
	1.2. Wie die Vorinstanz in ihrem Urteil einleitend ausführte, handelt es sich bei der Beschuldigten um die Ex-Freundin des Privatklägers, wobei die beiden rund ein Jahr zusammen waren und auch zusammen lebten. Aus dieser Beziehung ging eine gemeinsame...
	1.3. Gemäss Aussagen des Privatklägers sollen zumindest bei der Mehrheit der Taten auch seine beiden Kinder aus erster Ehe anwesend gewesen oder teilweise gar in die Taten miteinbezogen worden sein (v.a. Anklagesachverhalte 2 und 6). Auf eine Einverna...
	1.4. Die Verteidigung reichte anlässlich der Berufungsverhandlung zahlreiche Unterlagen betreffend den Privatkläger ein, insbesondere die psychiatrischen Gutachten über B._____ von Dr. med. E._____ vom 29. Mai und 14. Oktober 2019 zur Frage der Erzieh...
	1.5. Entsprechend präsentiert sich die Aktenlage so, dass hinsichtlich der zur Beurteilung stehenden Vorwürfe – mit Ausnahme einer auf Video aufgezeichneten Drohung betreffend Abschneiden des Penis des Privatklägers (Anklagesachverhalt 7) sowie einer ...

	2. Allgemeines zur Überprüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen
	2.1. Zum Vorgehen bei der inhaltlichen Analyse von Aussagen ist vorweg festzuhalten, dass bei der Würdigung von Aussagen nicht einfach auf die Persönlichkeit oder die allgemeine Glaubwürdigkeit des Aussagenden abgestellt werden darf. Weitaus bedeutend...

	3. Entstehungsgeschichte und Fehlerquellen
	3.1. Wie sich aus den Akten ergibt, erhob der Privatkläger die vorliegend zur Beurteilung stehenden Vorwürfe gegen die Beschuldigte erstmals in einer Stellungnahme vom 8. Februar 2018, die er im Rahmen eines gegen ihn als Beschuldigten geführten Straf...
	3.2. Wie sich aus dem bei den Akten liegenden Entscheid vom 1. Oktober 2019 der KESB Bezirk Pfäffikon (Urk. 41) sowie dem psychiatrischen Gutachten von Dr. med. E._____ vom 29. Mai 2019 (Urk. 82/18) ergibt, leidet der Privatkläger an einer emotional-i...

	4. Anklagesachverhalt 1 (mehrfache Tätlichkeiten)
	4.1. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich wirft der Beschuldigten zunächst vor, sie habe den Privatkläger in der Zeit vom 12. Dezember 2016 bis 14. Oktober 2017 durchschnittlich drei Mal pro Monat mit der flachen Hand oder der Faust ins Gesicht...
	4.2. Es kann bereits vorweggenommen werden, dass die Aussagen des Privatklägers zu diesem Anklagepunkt äussert spärlich ausgefallen sind. Es kann grundsätzlich auf die zutreffende Wiedergabe der Aussagen durch die Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 ...
	4.3. Nicht wesentlich anders sieht es allerdings auf der Seite der Beschuldigten aus, hinsichtlich deren Aussagen wiederum auf die vorinstanzliche Zusammenfassung verwiesen werden kann (Urk. 51 S. 8 f.). Die Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe, mit A...

	5. Anklagesachverhalt 2 (Nötigung / Drohung mit Suizid in Badewanne)
	5.1. Zwischen dem 20. Januar und 12. Februar 2017 soll der Privatkläger der Beschuldigten in der gemeinsamen Wohnung in H._____ im Verlaufe eines Streits erklärt haben, sie zu verlassen. Um ihn davon abzuhalten, habe sie – während der Privatkläger ber...
	5.2. Hinsichtlich der Aussagen des Privatklägers an der polizeilichen sowie anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme kann auf die Darstellung der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 11 f.). Im Rahmen der Berufungsverhandlung bestätigte ...
	5.3. Richtig ist zwar – wie die Verteidigung vorbringt (Urk. 54/2 S. 7) – dass sich die beiden ersten Aussagen des Privatklägers zu diesem Vorfall insofern unterscheiden, als dieser in der tatnächsten Einvernahme erklärte, die Beschuldigte habe sich a...
	5.4. Insgesamt erscheinen die Aussagen des Privatklägers auf tatsächlich Erlebtem basierend und somit als glaubhaft. Daran vermögen die pauschalen Bestreitungen der Beschuldigten (vgl. Urk. 51 S. 12; Prot. II S. 15) nichts zu ändern. Insbesondere ersc...
	5.5. Nicht eindeutig ergibt sich aus den Aussagen des Privatklägers einzig, ob die Beschuldigte ihre Drohung sich umzubringen – wie in der Anklage umschrieben – mit der Forderung verbunden hatte, dass er sie nicht verlassen dürfe, wodurch er sich dazu...
	5.6. Nach dem soeben Ausgeführten kann aufgrund der verbleibenden Zweifel zwar nicht als erstellt gelten, dass die Beschuldigte den Privatkläger mit dieser Suizidandrohung gezielt unter Druck setzte bzw. dazu bewegte, sie nicht zu verlassen. Im Übrige...

	6. Anklagesachverhalt 3 (Nötigung / Tätlichkeiten vom Juni 2017)
	6.1. Weiter wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten vor, sie habe den Privatkläger Mitte Juni 2017 im Verlaufe eines Streits mit einem ca. 1 Meter langen Baseballschläger aus Aluminium dreimal seitlich gegen den linken Oberkörper, gegen den rec...
	6.2. Die Vorinstanz hat die Aussagen des Privatklägers und der Beschuldigten zu diesen beiden Vorwürfen in ihrem Urteil zutreffend zusammengefasst. Darauf kann an dieser Stelle verwiesen werden (Urk. 51 S. 15 f.).
	6.3. Schläge mit Baseballschläger (Anklagesachverhalt 3.1.)
	6.3.1.  Wenngleich die Aussagen des Privatklägers zum Vorfall mit dem Baseballschläger in der polizeilichen sowie der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme erst auf mehrmalige Nachfrage hin zu Stande kamen, präsentieren sich seine Aussagen insgesamt al...
	6.3.2. Auch anlässlich der Befragung durch das Obergericht bestätigte der Privatkläger seine früheren Aussagen im Wesentlichen (Prot. II S. 43, 45 ff.). So erklärte er erneut, dass er etwas in eine Kiste habe ein- oder ausräumen müssen, weshalb er am ...
	6.3.3. Die Aussagen der Beschuldigten beschränkten sich diesbezüglich auf die Bestreitung des Übergriffs. Überdies wandte sie gegen die Vorwürfe des Privatklägers ein, sie sei damals nach ihrem Kaiserschnitt zuhause gewesen und hätte gar keine Kraft g...
	6.3.4. Im Ergebnis erscheinen die Aussagen des Privatklägers insgesamt durchwegs glaubhaft. Demgegenüber erweisen sich die Vorbringen der Beschuldigten als Schutzbehauptungen. In Anbetracht der vom Privatkläger geäusserten Unsicherheiten bzw. Erinneru...
	6.4. Drohung, F._____ auf die Treppe zu werfen (Anklagesachverhalt 3.2.)
	6.4.1.  Der Privatkläger schilderte diesen Vorgang in der tatnächsten Einvernahme und in der über ein halbes Jahr später erfolgten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft praktisch identisch. Dies trifft auch mit Blick auf seine diesbezüglichen Aussa...
	6.4.2. Anlässlich der Berufungsverhandlung gab der Privatkläger auf Nachfrage zur Tageszeit, an welcher sich der Vorfall abgespielt habe, an, er glaube, es sei Winter gewesen und es habe Schnee gehabt (Prot. II S. 42). Dass diese Angabe mit seiner Aus...
	6.4.3. Die Beschuldigte bestritt den Vorwurf insbesondere mit der Begründung, sie würde ihrer Tochter nie etwas antun. Dies beteuerte sie auch im Rahmen der Berufungsverhandlung (Prot. II S. 16). Selbst wenn man zu ihren Gunsten von Letzterem ausgeht,...
	6.4.4. Im Ergebnis erweist sich somit auch Anklagesachverhalt 3.2. als erstellt.

	7. Anklagesachverhalt 4 (Biss in den Finger)
	7.1. In Anklagesachverhalt 4 der Anklageschrift wird der Beschuldigten ausserdem vorgeworfen, dem Privatkläger derart in den Mittelfinger der rechten Hand gebissen zu haben, dass er eine blutende Wunde erlitten habe.
	7.2. Hinsichtlich der Zusammenfassung der Aussagen des Privatklägers wird auf das vorinstanzliche Urteil verwiesen (Urk. 51 S. 20 f.). Auch diesen Vorfall schildert der Privatkläger – jedenfalls was das Kerngeschehen betrifft – über die ersten beiden ...
	7.3. Erwähnenswert ist ferner der Umstand, dass der Privatkläger nicht mehr genau angeben konnte, ob sich der Biss in den Finger nach dem vorgenannten Vorfall von Januar/Februar 2017 (Anklagesachverhalt 2) oder jenem von Juni 2017 (Sachverhalt 3) erei...
	7.4. Die Beschuldigte bestritt diesen Vorfall in sämtlichen Einvernahmen – so auch in der Berufungsverhandlung (Prot. II S. 16) – kommentarlos. Nach dem Gesagten ist auf die glaubhaften Aussagen des Privatklägers abzustellen und der Vorwurf gemäss Ank...

	8. Anklagesachverhalt 5 (Drohung / Gefährdung des Lebens mit Messer)
	8.1. Anfangs August 2017 soll die Beschuldigte dem Privatkläger in der gemeinsamen Wohnung ein Fleischermesser mit einer 20 cm langen Klinge mit der Schneide voran gegen dessen Hals gedrückt und dabei gesagt haben, sie werde ihn umbringen, wenn er sie...
	8.2. Hinsichtlich der vom Privatkläger und der Beschuldigten zu diesem Vorfall im Rahmen im Untersuchungsverfahren gemachten Aussagen kann auf die korrekte Wiedergabe derselben durch die Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 22 f.).
	8.3. Im Rahmen der tatnächsten Einvernahme schilderte der Privatkläger diesen Vorfall in freier Erzählung. Er beschrieb bildhaft und detailliert, wie die Beschuldigte das Messer aus der Küchenschublade geholt und ihm an den Hals gehalten habe, wobei e...
	8.4. Im Rahmen der Befragung an der Berufungsverhandlung beschrieb der Privatkläger den Vorfall im Wesentlich identisch und nicht weniger detailliert und plastisch (Prot. II S. 49 ff.). Lügensignale wie eine zunehmende Aggravation der Vorwürfe gegen d...
	8.5. Der Privatkläger gibt hinsichtlich der empfundenen Bedrohungslage – wie zuvor bereits angesprochen – glaubhaft an, dass er nicht recht gewusst habe, ob sie "es" macht. Er habe sich hilflos gefühlt und habe sich entsprechend einfach nicht mehr bew...
	8.6. Die Beschuldigte stellte sich über sämtliche Einvernahmen hinweg auf den Standpunkt, dass der beschriebene Vorfall so nie stattgefunden habe und war dabei auffallend darum bemüht, den Privatkläger schlecht darzustellen und diesen stattdessen zu b...
	8.7. Nach dem Gesagten erweist sich der Anklagesachverhalt 5 gestützt auf die glaubhaften Aussagen des Privatklägers als erstellt.

	9. Anklagesachverhalt 6 (Nötigung durch Schläge während Autofahrt)
	9.1. In Anklagesachverhalt 6 wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten sodann vor, ca. Mitte August 2017 auf einer Autofahrt auf der I._____-Strasse in J._____ in Richtung Autobahnzubringer zur A1 zunächst verbal verlangt zu haben, dass er sofort...
	9.2. Vorweg kann wiederum auf die Darlegung der Aussagen des Privatklägers und der Beschuldigten im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (Urk. 51 S. 27 f.).
	9.3. Mit Blick auf die Aussagen des Privatklägers ist insbesondere seine erste Schilderung des Vorfalls anlässlich der tatnächsten Einvernahme besonders bemerkenswert (Urk. 3/1 S. 5). Darin schildert er die Geschehensabläufe des Vorfalls in einer läng...
	9.3.1. In der ersten Einvernahme berichtete der Privatkläger im Einzelnen (Urk. 3/1 S. 5),  er habe die ersten zwei Schläge, welche die Beschuldigte mit der rechten Hand ausgeführt habe, auf den Kopf erhalten, habe dann aber einen weiteren Schlag abwe...
	9.3.2.  Im Rahmen der zweiten Einvernahme schilderte der Privatkläger den Vorfall weitestgehend identisch und ebenso detailreich (Urk. 3/2 S. 17 ff.). Zwar konnte er sich nicht mehr genau erinnern, was genau die Beschuldigte in diesem Moment von ihm v...
	9.3.3. In der Befragung vor der hiesigen Kammer schilderte der Privatkläger den Vorfall erneut detailreich, eindrücklich plastisch und im Wesentlichen gleich wie in den früheren Einvernahmen (Prot. II S. 36 ff.). Er berichtete erneut von drei Schlägen...
	9.4. Die Beschuldigte bestritt den Vorwurf vorwiegend mit dem Argument, es sei gar nicht möglich, dass sie den Privatkläger derart geschlagen hätte, ohne dass sie verunfallt wären. Zudem wäre jeder andere Mensch nach so einem Vorfall zum Arzt gegangen...
	9.5. Nach dem Gesagten sind die Aussagen der Beschuldigten somit als reine Schutzbehauptungen zu qualifizieren. Der Anklagesachverhalt 6 erweist sich mithin gestützt auf die glaubhaften Aussagen des Privatklägers als erstellt.

	10. Anklagesachverhalt 7 (mehrfache versuchte Drohungen)
	10.1. Der Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, dem Privatkläger während der ganzen Beziehung regelmässig gedroht zu haben, ihn umzubringen und ihm den Penis abzuschneiden, wenn er schlafe.
	10.2. Dieser Vorwurf war im Rahmen der polizeilichen Einvernahme noch kein Thema. Erst im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen erklärte der Privatkläger, dass solche Drohungen regelmässig stattgefunden hätten (vgl. etwa Urk. 3/2 S. 14 im Z...
	10.3. Anlässlich der Berufungsverhandlung schilderte der Privatkläger sodann beispielhaft solche Vorfälle. Die Beschuldigte sei wie so oft wegen irgendetwas Kleinem eifersüchtig gewesen. Er sei völlig übermüdet gewesen und habe schlafen gehen wollen b...
	10.4. Bei den Akten befindet sich ein vom Privatkläger aufgenommenes Video, in welchem die Beschuldigte während eines Streits mit einem grossen Fleischmesser vor dem Privatkläger herumfuchtelt, ihm sagt, er solle "sich verpissen" und ihn – nachdem die...
	10.5. Dass die Aussagen des Privatklägers zu diesem Vorwurf eher pauschal ausfallen, ist einerseits damit zu erklären, dass diese in der Regel anlässlich von Streitigkeiten zwischen ihm und der Beschuldigten erfolgt sein dürften, welche gemäss glaubha...
	10.6. Im Ergebnis sind die der Beschuldigten in Anklagesachverhalt 7 vorgeworfenen regelmässigen Drohungen mithin als erstellt zu erachten, wobei – wie in der Anklage beschrieben – davon auszugehen ist, dass sich der Privatkläger von diesen Drohungen ...

	11. Beschimpfung (Anklagesachverhalt 8)
	11.1. Schliesslich wird der Beschuldigten vorgeworfen, der Mutter des Privatklägers per WhatsApp am 27. Dezember 2018 unter anderem geschrieben zu haben "Ich versuech mini Lüüt z schütze vor dim kranke psychopate sohn."
	11.2. Die Beschuldigte anerkennt den Sachverhalt (Urk. 2/3 S. 5, 12; Prot. II S. 19), welcher überdies auch durch einen Screenshot, der den entsprechenden Ausschnitt der WhatsApp-Konversation zwischen der Beschuldigten und der Mutter des Privatklägers...
	III.  Rechtliche Würdigung

	1. Wiederholte Tätlichkeiten (Anklagesachverhalt 1)
	1.1. Wie im Rahmen der Sachverhaltserstellung festgehalten, gilt der Anklagesachverhalt 1 – entgegen der Vorinstanz – einzig hinsichtlich der eingestandenen Ohrfeige als erstellt. Dafür ist die Beschuldigte – unter Verweis auf die insofern zutreffende...

	2. Nötigung / Drohung vom Januar/Februar 2017 (Anklagesachverhalt 2)
	2.1. Vorweg kann auf die zutreffenden allgemeinen rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB sowie zur Drohung gemäss Art. 180 StGB verwiesen werden (Urk. 51 S. 41 ff.).
	2.2. Nachdem wie dargelegt auf der Sachverhaltsebene nicht erstellt werden kann, dass die Beschuldigte diese Suizidandrohung dazu eingesetzt hatte, den Privatkläger dazu zu zwingen, sie entgegen seinem Willen nicht zu verlassen, scheidet eine Nötigung...

	3. Anklagesachverhalt 3
	3.1.  Tätlichkeit mit Baseballschläger (Sachverhalt 3.1.)
	3.1.1. Vorweg kann auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz zum Tatbestand der Tätlichkeit gemäss Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c StGB verwiesen werden (Urk. 51 S. 44).
	3.1.2. Die mit Blick auf Anklagesachverhalt 3.1. sachverhaltsmässig erstellten zwei Schläge gegen den Knie-/Oberschenkelbereich und gegen den Oberkörper/Oberarmbereich resultierten gemäss Aussagen des Privatklägers in blauen Flecken bzw. in leichten P...
	3.2. Anklagesachverhalt 3.2. (Nötigung betr. F._____ auf die Treppe werfen)
	3.2.1. Es kann wiederum auf die rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz zum Tatbestand der Nötigung verwiesen werden (Urk. 51 S. 42 f.).
	3.2.2. Zutreffend ist auch die rechtliche Würdigung der Vorinstanz, auf die entsprechend ebenfalls verwiesen werden kann (Urk. 51 S. 44 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Durch die sowohl verbale als auch nonverbale Drohung, die gemeinsame Tochter F._____ im T...
	3.2.3. Die Beschuldigte handelte sodann im Wissen und Wollen, dass der Privatkläger als Vater von F._____ durch diese Androhung in Angst versetzt und zum Schutze seiner Tochter zurück in die Wohnung kommen würde. Entsprechend ist auch der subjektive T...

	4. Anklagesachverhalt 4 (Körperverletzung durch Biss in den Finger)
	4.1. Vorweg kann grundsätzlich auf die allgemeinen rechtlichen Ausführung zur Tätlichkeit bzw. zur einfachen Körperverletzung verwiesen werden (Urk. 51 S. 45 f.).
	4.2. Klar erscheint mit der Vorinstanz, dass es sich beim vorliegend zur Beurteilung stehenden Biss in den Finger nicht um eine schwere Körperverletzung handeln kann. Als schwieriger erweist sich die Subsumtion dieses Übergriffs unter den Tatbestand d...
	4.3. Im Ergebnis ist die Beschuldigte hinsichtlich Anklagesachverhalt 6 eines leichten Falls der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB schuldig zu sprechen.

	5. Anklagesachverhalt 5 (Gefährdung des Lebens)
	5.1. Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Würdigung dieses Vorfalls zunächst festgehalten, dass die Tathandlung der Beschuldigten jedenfalls den Tatbestand der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. b StGB erfüllt (Urk. 51 S. 47). ...
	5.2. Was den Tatbestand der Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129 StGB angeht, kann zunächst auf die allgemeinen rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 47 f.). Das Bundesgericht hat in ähnlichen Fällen eine Gefährdung des...
	5.3. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung ist vorliegend somit relevant, dass die Beschuldigte dem Privatkläger ein Fleischmesser mit ca. 20 cm langer Klinge mit der Schneide voran während mehreren Sekunden (mindestens 6 - 7 Sekunden) direkt an d...
	5.4. Zu Recht hat die Vorinstanz schliesslich auch das Vorliegen der Skrupellosigkeit bejaht. Die Beschuldigte hat den Privatkläger ohne jeden vernünftigen Grund, vermeintlich im Zuge eines Streits über eine Kleinigkeit (Urk. 3/1 S. 6; Urk. 3/2 S. 13)...
	5.5. Der subjektive Tatbestand verlangt bezüglich der unmittelbaren Lebensgefahr direkten Vorsatz; Eventualvorsatz genügt nicht (BGE 133 IV 1 E. 5.1). Bei sicherem Wissen um den Eintritt der tödlichen Verletzung liegt Tötungsvorsatz vor, so dass die T...
	5.6. Nach dem Gesagten ist vorliegend auch der subjektive Tatbestand erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Die Beschuldigte ist der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB schuldig zu sprechen. Wie sich ...

	6. Anklagesacherhalt 6 (Nötigung durch Schläge während der Autofahrt)
	6.1. Die Vorinstanz hat den Anklagesachverhalt 6 zutreffend als Nötigung qualifiziert. Die Beschuldigte hat sich unerlaubter Mittel (Schläge auf den Kopf des Fahrers während der Autofahrt) bedient, um den Privatkläger entgegen seinem Willen bzw. dem u...
	6.2. Die Beschuldigte ist hinsichtlich Anklagesachverhalt 6 der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB für schuldig zu befinden.

	7. Anklagesachverhalt 7 (Mehrfache versuchte Drohung)
	7.1. Hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen an den Tatbestand der Drohung kann erneut auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 41 f.).
	7.2. Sodann ist auch die rechtliche Würdigung dieses Anklagesachverhalts durch die Vorinstanz zutreffend, und es kann zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen darauf verwiesen werden (Urk. 51 S. 49 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die vorinstanzliche Qualifik...
	7.3. Im Ergebnis ist die Beschuldigte somit der mehrfachen versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. b und Art. 22 StGB schuldig zu sprechen.

	8. Anklagesachverhalt 8 (Beschimpfung)
	8.1. Die Vorinstanz hat die von der Beschuldigten gegenüber dessen Mutter geäusserte Bezeichnung des Privatklägers als "psychopate sohn" in ihrem Urteil unter Hinweisen auf die Rechtsprechung sorgfältig und umfassend gewürdigt und schliesslich zutreff...
	8.2. Nachdem hinsichtlich dieses Delikts auch ein gültiger Strafantrag vorliegt (Urk. 1/16), ist die Beschuldigte hinsichtlich Anklagesachverhalt 8 der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB schuldig zu sprechen.
	IV.  Strafzumessung

	1. Anwendbares Recht
	1.1. Die Beschuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten vor Inkrafttreten der seit 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (Änderung des Sanktionenrechts; AS 2016 1249) begangen. Das geltende (neue) Re...
	1.2. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erscheint für die meisten von der Beschuldigten verwirkten Taten nur eine Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion. Nachdem die mit der Revision vorgenommenen Änderungen primär den Anwendungsbereich der Geldst...

	2. Grundsätze der Strafzumessung und Strafrahmen
	Mit Blick auf die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB kann vorab auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vorinstanzliches Urteil E. V.3.). Im Übrigen hat das Bundesgericht diese Grundsätze und die an sie gestellten Begrü...

	3. Wahl der Sanktionsart
	3.1. Die Vorinstanz hat für die Gefährdung des Lebens, die mehrfachen Drohungen und die mehrfachen Nötigungen eine Freiheitsstrafe ausgesprochen. Für die einfache Körperverletzung (Biss in den Finger) erachtete sie dagegen aufgrund der geringen Delikt...
	3.2. Das Gericht hat die Wahl der Sanktionsart zu begründen, gemessen an den Kriterien der Zweckmässigkeit der Sanktion, den Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihrer präventiven Effizienz (Art. 50 StGB; Urteil des Bundesgerichts...
	3.3. Die Beschuldigte weist bereits mehrere Vorstrafen auf. Für die bisher verwirkten Delikte wurde sie im Jahr 2011 durch das Amtsstatthalteramt Sursee erstmals zu einer bedingten Geldstrafe (30 Tagessätze) sowie einer Busse verurteilt. Mit Strafbefe...
	3.4. Demgegenüber sieht das Gesetz für den Tatbestand der Tätlichkeit als einzige Sanktion eine Busse und für die Beschimpfung nur eine Geldstrafe vor. In Anbetracht dessen, dass es sich bei der einfachen Körperverletzung gemäss Anklagesachverhalt 4 u...

	4. Schwerste Straftat und Strafrahmen
	Vorliegend erweist sich der Tatbestand der Gefährdung des Lebens, welcher gemäss Art. 129 StGB eine abstrakte Strafdrohung von Geldstrafe bis fünf Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, als das schwerste Delikt. Die tat- und täterangemessene Strafe ist grun...

	5. Gesamtstrafenbildung Freiheitsstrafe
	5.1. Gefährdung des Lebens (Einsatzstrafe)
	5.1.1. Auf der Seite der objektiven Tatschwere ist Folgendes zu berücksichtigen: Der Umstand, dass der Privatkläger durch das Handeln der Beschuldigten in unmittelbare Lebensgefahr gebracht wurde, ist bei der Gefährdung des Lebens tatbestandsimmanent ...
	5.1.2. Mit Blick auf die subjektiven Tatkomponenten ist festzuhalten, dass die Skrupellosigkeit – namentlich dass der Übergriff aus nichtigem Grund erfolgte und entsprechend leicht vermeidbar gewesen wäre – bereits vom Tatbestand an sich vorausgesetzt...
	5.1.3. Im Ergebnis bleibt es insgesamt allerdings bei einem nicht mehr leichten Verschulden. Es erscheint angemessen, die Einsatzstrafe auf 15 Monate Freiheitsstrafe festzusetzen.
	5.2. Drohung mit Suizid (Anklagesachverhalt 2)
	5.2.1. Auf der Seite der objektiven Tatkomponente ist zu berücksichtigen, dass sich die Drohung zwar nicht gegen den Privatkläger selber, jedoch gegen sein ungeborenes Kind richtete, das im Falle eines Suizids der schwangeren Beschuldigten kaum zu ret...
	5.2.2. Auf der subjektiven Seite der Tatkomponenten ist mit Blick auf die Beweggründe zur Tat zu berücksichtigen, dass die Beschuldigte die Drohung lediglich als weitere "Waffe" im Rahmen einer Streitigkeit über eine vermeintliche Belanglosigkeit zu H...
	5.2.3. Insgesamt bleibt es mithin bei einem nicht mehr leichten Verschulden. Die Tat der Beschuldigten ereignete sich – wie sämtliche vorliegend zur Beurteilung stehenden Taten – innerhalb der Beziehung zum Privatkläger und sodann im Rahmen ihres weni...
	5.3. Nötigung (Anklagesacherhalt 3.2.)
	5.3.1. Hinsichtlich des Tatvorgehens der Beschuldigten wirkt sich die Tatsache, dass sie die gemeinsame Tochter F._____ für ihre Zwecke missbrauchte und diese im Treppenhaus drohend über ihren Kopf hielt, um die Wirkung ihrer drohenden Worte zu verstä...
	5.3.2. Hinsichtlich der Beweggründe zur Tat ist zu berücksichtigen, dass sich die Beschuldigte auch bei dieser Tat im Rahmen eines Streits über eine vermeintliche Belanglosigkeit zu einer völlig übertriebenen Reaktion hinreissen liess. Es ging ihr dab...
	5.3.3. Insgesamt bleibt es somit auch unter Einbezug der subjektiven Tatkomponenten bei einem keineswegs leichten Tatverschulden. In Anbetracht des bereits erwogenen zeitlichen und insbesondere sachlichen Zusammenhangs zu den übrigen Taten (vgl. hierv...
	5.4. Nötigung (Anklagesachverhalt 6)
	5.4.1. Die Beschuldigte schlug mit einer Aluminiumstange von schräg hinten auf den Kopf des Privatklägers ein, während dieser am Fahren war und nicht sofort anhalten konnte. Entsprechend griff sie den Privatkläger in hinterhältiger Weise in einer Situ...
	5.4.2. Hinsichtlich der subjektiven Tatkomponenten ist auf das bereits erwähnte egoistische und niedere Motiv der Beschuldigten zur Tat hinzuweisen, die jedoch auch hier durch die Borderline-Persönlichkeitsstörung relativiert wird. Im Übrigen wirkt si...
	5.5. Mehrfache versuchte Drohungen (Anklagesachverhalt 7)
	5.5.1. Die Drohungen der Beschuldigten, dem Privatkläger die Genitalien zu verstümmeln, während er schlafe, richteten sich gegen die körperliche Integrität des Privatklägers und somit gegen hohe Rechtsgüter. Überdies ist zu beachten, dass die Beschuld...
	5.5.2. Auf der subjektiven Seite ist zu beachten, dass die Beschuldigte solche Äusserungen vermeintlich im Rahmen von Streitigkeiten machte sowie in Situationen, in welchen der Privatkläger in Aussicht stellte, sie zu verlassen. Die Drohungen standen ...
	5.6. Täterkomponente
	5.6.1. Hinsichtlich ihres Vorlebens sowie der persönlichen Verhältnisse der Beschuldigten kann vorweg auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 51 S. 66 f.). Letztere haben sich seit der erstinstanzlichen Berufungsverhandlu...
	5.6.2. Insgesamt wirkt sich die Täterkomponenten somit vorwiegend aufgrund der Vorstrafen leicht straferhöhend aus. Es rechtfertigt sich, dies mit Blick auf die Delikte, für die eine Freiheitsstrafe auszufällen ist, im Umfang von 3 Monaten straferhöhe...
	5.7. Fazit Gesamtfreiheitsstrafe
	Nach dem Gesagten wäre für das Obergericht für jene Delikte, die wie dargelegt mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden sind, eine Gesamtfreiheitsstrafe von 28 Monaten angemessen gewesen. Nachdem vorliegend jedoch nur die Beschuldigte Berufung erhoben hat,...

	6. Geldstrafe für Beschimpfung (Anklagesachverhalt 8)
	6.1. Wie bereits dargelegt sieht das Gesetz für den Tatbestand der Beschimpfung als einzige Sanktion eine Geldstrafe vor. Gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB beträgt der Strafrahmen somit Geldstrafe bis 90 Tagessätze. Inwiefern das neue Sanktionenrecht mit Bl...
	6.2. Mit der Vorinstanz ist bei den objektiven Tatkomponenten zu berücksichtigen (Urk. 51 S. 65), dass es sich bei der zur Beurteilung stehenden Äusserung um einen gravierenden Vorwurf handelte. Relativierend wirkt sich demgegenüber aus, dass der Adre...
	6.3. Hinsichtlich der Täterkomponente kann auf die hiervor gemachten Ausführungen verwiesen werden (E. IV.5.6.). Die mit Blick auf die vorliegend zu beurteilende Beschimpfung einschlägige Vorstrafe wegen Ehrverletzungsdelikten wirkt sich auch hier lei...
	6.4. Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters oder der Täterin im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfällige...
	6.5. Im Ergebnis ist die Beschuldigte somit zusätzlich zur Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 30.– zu verurteilen.

	7. Bussen für mehrfache Tätlichkeiten und einfache Körperverletzung
	7.1. Schliesslich ist für die Tätlichkeiten sowie für den leichten Fall der einfachen Körperverletzung die Busse zu bemessen. Hinsichtlich Anklagesachverhalt 1 gilt einzig die von der Beschuldigten eingestandene Ohrfeige als erstellt. Hinzu kommt der ...
	7.2. Vorweg kann auf die zutreffenden allgemeinen rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz zur Bemessung von Bussen verwiesen werden (Urk. 51 S. 69). Die Vorinstanz hat diesbezüglich zutreffend ausgeführt, dass es sich bei diesen Taten wiederum um Deli...
	7.3. Hinsichtlich der Schläge mit dem Baseballschläger ist zu berücksichtigen, dass diese gegen den Oberarm/Oberkörperbereich sowie gegen den Oberschenkel des Privatklägers und somit nicht gegen besonders verletzungsanfällige Körperteile wie etwa den ...
	7.4. Auf der Seite der subjektiven Verschuldenselemente sind mit der Vorinstanz die egoistischen Motive der Beschuldigten sowie die Tatsache, dass diese bereits aus kleinstem Anlass zu Gewalt zu greifen neigt, zu berücksichtigen. Relativierend ist abe...
	7.5. Unter Einbezug sämtlicher relevanten Strafzumessungsfaktoren erscheint es dem Verschulden der Beschuldigten und ihren persönlichen sowie den hiervor bereits erläuterten finanziellen Verhältnissen angemessen (Art. 106 Abs. 3 StGB), sie für die Tät...
	V.  Vollzug

	1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen ab...
	2. Die Beschuldigte wird vorliegend zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen (zu Fr. 30.–) verurteilt. Entsprechend kommt ein bedingter Vollzug dieser Strafen grundsätzlich in Frage. Wurde der Täter innerhal...
	3. Die strafrechtlich relevante Vorgeschichte der Beschuldigten zeigt wie bereits erwähnt eine gewisse Regelmässigkeit der Deliktsbegehungen über die Jahre vor den vorliegend zur Beurteilung stehenden Taten. Dabei wurde die Beschuldigte bereits zweima...
	4. Den verbleibenden Zweifeln an der Legalprognose der Beschuldigten ist mit einer verlängerten Probezeit Rechnung zu Tragen. Die Probezeit ist entsprechend auf 3 Jahre festzusetzen.
	5. Im Ergebnis ist der Beschuldigten für die Freiheitsstrafe sowie für die Geldstrafe gestützt auf Art. 42 Abs. 1 StGB der bedingte Vollzug zu gewähren, bei einer Probezeit von 3 Jahren.
	VI.  Zivilforderung

	1. Auf die zutreffenden allgemeinen Ausführung der Vorinstanz zur adhäsionsweisen Geltendmachung von Zivilansprüchen sowie zu den Haftungsanforderungen kann vorweg grundsätzlich verwiesen werden (Urk. 51 S. 73 f.).
	2. Die Vorinstanz setzte sich zunächst mit dem vom Privatkläger geltend gemachten Schadenersatzbegehren im Umfang von Fr. 1'185.– für die Reparatur seines zerkratzten Autos auseinander (Urk. 51 S. 73 f.). Dass das Zerkratzen des Fahrzeugs des Privatkl...
	3. Im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens hatte der Privatkläger überdies beantragt, es sei hinsichtlich der zu beurteilenden Straftaten die grundsätzliche Schadenersatzpflicht anzuerkennen (Urk. 33 S. 2). Die Vorinstanz stellte entsprechend fest, ...
	4. Die Strafprozessordnung sieht in Art. 126 Abs. 3 StPO zwar eine solche Beurteilung des Zivilanspruchs dem Grundsatz nach vor. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich allerdings, dass diese Möglichkeit für Fälle vorgesehen ist, in welchen die Beurteilu...
	VII.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	1. Die vorinstanzlichen Schuldsprüche werden vorliegend weitestgehend bestätigt. Hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 1 erfolgt anstelle der erstinstanzlichen Verurteilung wegen mehrfacher Tätlichkeit zwar nur noch eine solche wegen einfacher Tätlichkei...
	2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschuldigte unter-liegt mit ihrer Berufung grösstenteils. Sie obsiegt nur geringfügig im Hinblick auf den neu erfolg...
	3. Angesichts der Schuldsprüche ist der Beschuldigten gestützt auf Art. 429 Abs. 1 StPO keine Entschädigung zuzusprechen.
	4. Die amtliche Verteidigerin ist aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 135 Abs. 1 StPO). Mit Kostennoten vom 25. September 2020 sowie vom 11. Dezember 2020 (Urk. 115/1-2) macht sie einen Aufwand von etwas über 68 Stunden geltend, was in Anbetra...
	5. Der unentgeltliche Vertreter des Privatklägers ist ebenfalls aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 138 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 135 Abs. 1 StPO sowie § 2 ff. AnwGebV). Der mit Kostennote vom 11. Dezember 2020 (Urk. 116) geltend gemachte Vertre...
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Pfäffikon vom 20. November 2019 bezüglich Dispositivziffer 6 (Abweisung Genugtuung Privatkläger) in Rechtskraft erwachsen ist.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Die Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB (Anklagesachverhalt 5);
	 der einfachen Körperverletzung als heterosexuelle Lebenspartnerin im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklagesachverhalt 4);
	 der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagesachverhalte 3.2 und 6);
	 der mehrfachen – teilweise versuchten – Drohung gegen den hetero-sexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB i.V.m. Abs. 2 lit. b StGB (Anklagesachverhalt 2), teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklagesachverhalt 7);
	 der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklagesachverhalt 8); sowie
	 der mehrfachen Tätlichkeiten am heterosexuellen Lebenspartner im Sinne von Art. 126 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. c StGB (Anklagesachverhalt 1 betreffend einer Ohrfeige; Anklagesachverhalt 3.1).
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